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Die Socialisierung in W~:.s.:teuropa. 

(Stand vom 1.10.1946) 

Von allen Socialisierur..gs-Massnahmen der jiingsten Vergangen

hei t haben die jenigen der bri tischen Regierung das stärkste Inte

resse auf sich gezogen. Gleichzeitig hat jedoch die Entwicklung 

in den westeuropäischen Ländern e:Lnen durchaus andersartigen Cha

rakter angenommen, und zwar haben sich in Frankreich wei t l'adika--' 

lere, in 'Belgien und Holland dagegen die entgegengep,etzten Ten

denzen durchgesetzt. Fasst man unter "Socialisierung II aLLe Mass

narJ..o.'1len zusammen, deren Ziel es i st, das Eigentum an eincIH Dnter·,

nehmen und seine Leitung dem staat oder staatlichen Stellen zu 

iipertragen, so zeigt die Entwicklung in West europa gege~'vVdrtig fol 

gendes Bild: 

I 

FRANKREICH 

Die Socialis ierungs-Massn8hmen, d ie s ei t Kriegsend e in Frank

reich durchgefiihrt worden sind, gehen sämtlich auf das VVirtsch3fts~ 

progrwllm der Wiederstandsbewegung vom 16. März 1944 zurlick, dessen 

Formulierung die Gewerkschaften entscheidend beeinflusst hatten. 

Der "Conseil National de la resistance" hatte darin die Verstaatli.-· 

chl;mg der Schliisselindustrien gefordert, d. h. der jenigen Wirt

schaftszweige, die Monopolcharakter tragen (: ilIe retour 3. la nation 

des grands moyens de production monopolises"). Dieses Programm der 

"resistanee" ist im Sommer 1944 von der Regierung de Gaulle und seit 

dem von allen folgenden Kabinetten 'libernommen 'Norden. :Bs hat in 

Gestalt des folgenden Textes :3.uch jlll Entwurf der neuen französischen 

Verfassung Aufnabrne gefunden, der bei der Volksabstimmung vom 13~ 

Oktober 1946 mit 9, l gegen 8, l Millionen Stimmen angenommen worden 

ist: 

"Tout bien, toute; entreprlse dont l' exploitation a ou ac(}uiert 

les caracteres d'un service public national ou alUn monopole de fait 
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Nach dem gegenwärtigen St.and, d.h. nach der im Mai 1946 erfolgten 
Verstaatlichung auch der librigen französischen Kohlenzechen, hat 
der Verwaltungsrat der nunmehrigen "Houilleres du bassin du Nord . 
et du Pas-d.e-Calais" auf Grund eirJer .Verordnung vom 26.8.1946 fol-
gende Zusammans~tzung: 6 Delegierte des· inzwischen errichteten natio· 
nalen Koh1en-Monopols (Charbonnagf::s de France), 6 TIelegierte der 
allgemein~ri Wirtschaftsinteressen (hiervon 2 von den Handelskammern 
benannte Vertreter der verbrauchenden Industr~en, 2 von den Provin
zialvertretungen (ConseiIs Generaux) benannte Vertreter des Haus· 
brands und 2 vom Wirtschaftsministerium benönnte Vertreter der al1-
gemeinen Verbraucherintereosen) sowie 7 von den Gewerkschaften de
signierte TIelegierte der Belegschaft. Zu seinem Präsidenten hat der 
n~ue· Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung am 30.8,1946 
den (kommunistischen) Sekretär der Bergarbeitergewerkschaft Nord
frankreichsund zu Vice-Präsidenten gleichfalls 2 Sekretäre von 
Bergarbeitergewerkschaften geWä.hlt; ebenso hat er als geschäfts
flihrenden Direktor einen Vertreter des Allgemeinen Gewerkschafts
Bundes vorgeschlagen. 

Der Gewinn geht nicht, wie bei den Regiebetrieben, in seiner 
Gesamtheit an die Staatskasse, sondern ist zwischen der Staatskasse, 
den socialen Einrichtungen der Zechen und der Belegschaft zu teilen. 
Auch in Bezug auf die laufende Geschäftsfiihrung ist die Gesellschaft 
den lib1ic~hen Vorschriften flir Staatsbetriebe nicht unterworfen. Sie 
soll sich vielmehr nach den Grundsätzen privater Wirtschaftsfi.lhrung 
richten, und die Organe der Staatskontrolle sollen sich in die in
nere Verwaltung nicht einmischen. TIie rechnungsmässige Kontrolle er
folgt wie bei Aktiengesellschaften durch RechnungsprU.fer. Auch sind 
zur Austragung von Rechtsstreitigkeiten nicht die Verwaltungs-, son
dern die ordentlichen Gerichte zuständig. 

Die Entschädigung der Aktionä.re erfolgte zunächst provisorisch 
in Form monatlicher Pauschalzahlungen in Höhe von 8 francs pro t 
geförderte Kohle im Durchschnitt der Jahre 1938-39, was nach der 
damaligen Produkt ion von 30 Millionen t ungefähr dem Gesarntbetrag 
der von dGn Gese11schaften in dieser Zeit ausgeschlitteten Dividen
den entspricht. 
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doit devenir la propriete de la colleetivite. tf (Ziffer 7 der Prä
ambel).l) 

In der Praxis hat die Verstaatlichtings-Aktion bjsher folgen

den Verlauf genommen: 

A KOhlenbergbau. 

Der Anfang wurde im Herbst 1944 mi t der Socia1isiert.:m,g der 

nordfranzösisehen Koh1enzeehengemaeht. Die Regierung b8grtindete 

diesen Schritt mit der entsehej.denden Bedeutung des Kotlenbergbaues 

fUr den allgemeinen Wiederaufbau, mit der teehnischen Riickstänoig

keit der Minen, dem starken Riiekgang der J?örderung (die in Nord

Frankreich in September 1944 bis auf 25 % der Vorkriegsmenge gesun

ken war) und der Notwendigkeit der Wiederherstellung de::n Arbeits

diszip1in . Die Uebernamne der Betriebe dureh den staat erfolgte am . -

15.10.44 Ciu.f dem Wege der Eins et zung provisoriseher VerV/alt E:r. Soc) an! 

,'wurden die einzelnen Zechen dureh Erlass vom 13.12 . 1944 unter der 

Bezeicf..nung "Houi11eres Nationa1es du Nor·] et du Tus-de-Ca1 flis" 

zu einem neuen, ö:ffentlichreehtliehen Unternehmen v.wammengesehlos

sen, das seine Tätigkeit am l. Januar 1945 aufgenomrnen hnt. Es ist 

als Rechtsnachfolgerin der privaten !:eehen in alle von diesen ab

gesehlossenel1 Verträge eingetreten. Die Leitung der HouillE::res 

NB-tiona1es wurde einem zunächst vom Minister fUr tndustriel1e Pro

duktion ernannten Präsidenten iibertragen, dem ein 24 köpf'iger Ver

~altungsrat und ein 6 köpfiger engerer Ausschuss zur Seite stehen . 

Der Verwaltungsrat tritt monatlich, der engere Aussehul::13 w::;chentlicb 

zusammen. Die MitgJ ieder dieser beiden Organe werden zu je einem 

drittel vom Staat, von den 8.11gemeinen iVirtschaftsinterc;"3sen und 

der Belegschaft gestell t . Im einzelnen hat di z)se Zusammensetzung 

in den vt~rgangenen zVJei Jahren wiederho1te Än(h~rungen erfahren . 

l) Beschluss der National-Versammlung vom 30. August 1946. Bin 

AbEinderungsantrag , der die Rolle des Staates ~-iu:f die blosse Kontrol":,, 

le des Wirtschaftslebens und die Sicherung der frei':;n Konkurrenz 

besehränken 'Noll t e, wurde mi t 480 gegen 57 Stimmen ubgsl ehnt . 
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Wie bereits erwähnt, sind inzwisehen und zwar dureh das Gesetz 

vom 18. Mai 19t,,6 -tiber die "Verstaatlichung der mineralen Brc-mnstoffe" 

auch die tibrigen französischen Kohlenzeehen in das Eigentmn des 

Staates tiberfiihrt worden. Die Regj,erur4ssvorlage begrundete diesen 

Beschlw3s dami t, dass nur auf dieseru Wege d~,e notvJendige Modc,n'ni,

sierung und die Aufbringung der dazu er:t'orderlichen Mittel möglich 

seL l ) ])as' ,Gesetz schliesst sämtJ.iche Zechi?n zu eineID öffentlich

rechtlichen Untern811l!l'en "Les Charbonnages de France" und innerhalb 

der einzelnen Reviers die verscrdedenen Zechenzu9 regionalen 

Zweigsttllcn unter der Bezeichnung "Les Houilleres du Nord, les 

HouilJ.(;;ros de Lorraine II etc. zusarnmen. In die Verstaatli chung ein

bezogen sind auch die Verkaufsorganisation der Z'jchen' sowie sämt

liche Nebenbetriebe und Betei.ligungen auf französischem Boden, so

weit dies flir den Betrieb der Zechen als zweckruässig erscheint. 

D~r formelle Weit erbestand der alt en Zechengesellschaften hängt 
i 

also im wesentlichen davon ab, wieweit ihnen solche Nebenbetriebe 

und Beteiliglmgen verbleiben. Die Leitung der Charbon ... "1nges de 

France hat ein'vom zuständigep Minister ernannter Präsident. Im 

Verwaltungsrat verftigen der Staat, die allgemeinen Wirtschaftsin

teressen (einschl. Verbraucher) und die Belegschaft tiber je 1/3 der 

Sitze. Auch im tibdgen entsprechen die betro Bestimmungen im wesent

lichen den berei ts erwähnt en Vorschriften flir die kijnftige Verwalt

ung der nordfranzösieclH~n Zechen. 

Die Abfindung der Aktionäre, deren Zahl l Million beträgt, 

erfolgt durch Ausgabe 3 %-iger Obligationen', Wåhrend der Liquida

tionswert der Akt ien ursprUnglich auf Grrmd einer Inventar-Aufnahme 

nach Entscheidung der Frage, welche Nebenbetriebe auch weiterhin im 

Privatbesitz der Zechen verbleiben, von Fall zu Fall festgesetzt 

werden sOllte, wird der Berechnung nach den inzwischen ergangenen 

Vorschriften der durchschnittliche B<;irsenkurs vom 1.1.44 - 30.6.44 

l) 
Le rays ne peut faire l'effort financier qui s'impose pour ce 

I 

r~equipement que dans la mesure ou il est redevenu le proprietaire 

et aussi le gestionnaire directement intereSS8 de cettc richesse 

nationale naturelle . f t 



zugrundege1egt, wobei eine gewisse Anpassung an die Verhäl tnisse 

im Einze1fa11 durch Anwendung besonderer Koefficienten fur die 
verschiedenen Reviere erreicht werden so11~ Die Regierung rechnet 
bei diesem Verfahren mit einer Gesamtentschädigung von 30-35 Mil
liarden frcs. 

Die neue nationale Monopol-Gesellschaft ~ird die oberste Lei
tung der Kop.lenproduktion und zwar "dans l'interet exclusif de la 
nation" ausiiben, w~hrend die regionalen "HouilH~res de bass in" in 

diesem Rahmen die Förderung im einzelnen zu regeln haben. Der Pro
duktion wird ein Programm zugrundegelegt, das die Regierung gleich
zeitig mit der Verstaatli~~ung verkUndet hat. Es sieht eine auf dem 
Wege der Rationalisieru1".g zu erreichende beträchtliche Erhöhung der 
:B'örderung vor, und zwar sdl.l diese 110ch im Zahre 1946 auf 50 Mill. 

t. ' gesteige·rt werden, vvährend in den Jahren 1947-1953 72 und 
sphliesslich vermittels eines besonders intensiven Ausbaues des 
lothringischen Beckens 75 Mill. t. erreicht werden sollen. Dieses 
Programm soll innerhalb 8 Jahren durch Investitionen von jährlich 

8-9 MilliardeJ:lfrcs durchgefiihrt warden. (Die jährl. Investitionen 
der Zechen in den letzten Vorkriegsjahren betrugen 2i - 3 Milljar
den frcs.) Gleiehzeitig ist ein Ausbau der Wasserkräfte, die stär

kere Verwendung von Elektricitätanstelle von Gas und die weitere 
Elektrifizierung der Eisenbahnen geplcmt. Die damit einzusparende 

Kohlenmenge wird auf 20 Mill. t. geschätzt. 

Welches Ergebnis die Ven~taatlichung des Kohlenbergbaues haben 
wird, bleibt abzuwarten. In den Kreisen der französischen Wirtschaft 

ist das Gesetz wie bereits die Socialisierung der nordfranzösischen 
Zechen einer seharfen Kritik unterzogen worden. Abgesehen von Ein
wendungen princi pieller natur wird unt er Himveis auf die beträcht

lichen finam~iellen Aufwendlmgen der privaten Zechen in der Vor

kriegszeit bestritten, dass diese den nationellen Ausbau der Förde
rung vernachlässigt hätten. Der starke Rtickgang der Förderung nach 
dem Abzug der Besatzung wird vielmehr mit den damaligen besonderen 

Verhältnissen, mit den Entbehrungen und dem Raubbau während der Be
satzungszeit, der besonders ungi.instigen Ernährungslage im Sommer 
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und Herbst 1944 sowie mit dem dama1igen, dureh die Zerstörung des 

Transportnetzes bedingten Mangel an Grubenholz erklärt. Wie dem aueh 

se:L, hätte es sicb :naeh Ansicht dieser Kreise jedenfalls empfohlen, 

yor Einbeziehung auch der -tibrigen Zechen das wirtschaftliche 1.mo. 
finanzielle Ergebnis d'er 'Verstaailichung des 'nordfranzösischen Re

viers abzuw::u·ten, d.h. also einen socialisierten und seinen freien 

Sekt or irilleThalb der Kohlenwirtschaft nebeneinander bestehen zu las

sen. Im einzelnen richtet sich die Kritik vor allem gegen die Ein

bezi.ehung der Nebenbetriebe und Beteiligungen, ge,g(:n Ijas Ausmass des 

den Gewerkschaften eingeräumten Einfluss88 auf die Geschäfts- und 

Betriebsffi..hrung s owie gegen das elIs ungenilgend und ungereeht !?mp

fundene System der Abfi'ndung der Aktionäre. Was die Verstaatlichung 

aueh der Nebenbetriebe und Beteiligungen anbetri:fft, so wird im Hin

blick auf der en grossen Umf'ang befiirehtet, dass sie zur Verstaatli

claung aue11. anderer; an sich der Soeialisierung nieht unterworfener 
, 

Wirtschaftszweige fUhren wird. TIas gllt in erster Linie fiJr (1j e ehe

mische Industrie. In der Praxis geht die Tendenz dahin, einen mt5g-. 

liehst grossen Teil der Nebenbetriebe bei den s0eialisierten Zechen 

zu belassen, so dass M. Louis Baudin, rrofessor der Rechtswissen

schaft an der Sorbonne, in einem Artikel in der Revue roli tique et 

Parl&~entaire vom Juli 1945 zu der sarkastisohen Feststellung kam: 

"seules les egl ~~se8 et les gendarmeries echapperont a cette mainmise • 

TIer den Gewerkschaften e ingeräumte Einfluss auf die Gesehäftsfilhrung, 

der ihnen gemeinsa.ll mit den staatlichen Vertretern die Mehrheit si

chert, lässt nach Ansicht der industriellton Kreise v/c'!gen der Radika

lisierung der frsnzösischen Gewerksehaftsbewegunt:~ beflirehten, dass . . 

nieht-wirtsch aftliehe Erwägungen die Oberhand gewinnen werden. TIie 

der Gesellschaft aureh das Gesetz zur Pflicht gemaehte Peachtung der 

Grundsätze privat'Nirtsehaftlicher Gesehäftsfiib.rung wird hier{:egen 

nieht als eine ausrei.ehende Garantie betraehtet - ein Gesichtspunkt, 

der dureh die inzwischen erfolgten personellen Umbesetzungen in der 

Leitung an Gewicht noch genommen hat. TIas Entschädigungsverfahren 

schlies81ich wi.rd im Hinblick al!.f den reeIlen Wert der Anlagen als 

unbillig und willkUrlich empfvnden, und GS wird tefiirehtet, das8 GS 

ein ernstes HinrJ8rnis fur die Befriedigung jes kUnftigc:;n Kapitalbe

darfs aer Zechen bil.den wird. 

Tatsächlich ist die Unterbringung einer im März 1946 aufge 

legten vom Staat garantierten Anleihe der neuen Houilleres du Nord 
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in Höhe von 5 Milliarden fres nur mit Miihe gel ungen. Die finan

ziellen Ergebnisse der socialisierten Zechen sind bisher nicht 

verijffentlicht worden. 

Andererseitsist festzustellen, dass sich die französische 

Kohlenförderung, namentlich auch die des nordfranzösischen Reviers, 

seit Herbst 1944 vi'ieder in ständigem Ansteigen befindet und sie 

im Jahre 1~.46 · den Vorkriegsstand ii.ber.scrtritten ha.t. Sie erreichte 

bei einer Arbeiter~:ahl von 212 000 (1938: 162 000) im März 1946 

mit 4. 208 000 t (lie bisher höchste Ziffer und im AUgUft 1946 als 

dem 1etzten Berichtsmonat: 4 165 000 t (monatl. Durchs.chnitt 1938: 

3 964 000 t, September 1944: l 065 000 t, Durchsclmitt 1945: 

2 922 t) - während die Förderung in Holland erst 73 und in Belgien 

77 % der Vorkriegsrroduktion erreicht hat. Aueh die Tages1eistung 

pr'o Arbeiter ist seit Herbst 1944 ständig gestiegen, liegt jedoch 

npch unter dem Vorkriegsstcmd (1938: 1 221 kg; Januar 1946: 896 kg; 

August 1946: 938 kg). 

Wie weit di8 Produktionssteigerung auf die Verstaatlichung 

oder auf andere Umstände zuriickzufii.hren ist, ist eine Frage, die 

ausserhalb des Rahmens dieses Berichts fällt. 

B Bankwesen. 

Iler Verstaailichung der nordfranzösischen Zechen folgte cin 

Jahr später durch Gesetz vom 2. Ilezember 1945 und mit Wirkung ab 

1. Januar 1946 die Verstaatlichung der Banque de France und der 4 

grössten Depositenbanken (Credit IJyonnais, Societe Generale, Comp

toir National d' Eseompte, Banque pour le Commerce et l' Industrie ). 

Es wurde von der Nati0nalversammlung mit 521 gegen 35 Stimmen ange

nommen, Dur·::;h ein 'Nciteres GNletz vom 27. April 1946 wurde auch die 

Emissionslnnk fiir Algier (Banque d' Algerie) verstaatlicht. Es gelang 

der Regierung nur mit Mtihe und erst nach persönlichem Eingreifen 

des Generals de Gau11e, die vom Finanz-AusGchuss der Nsttionalver

sammlung geforderte Einbeziehung von zwei weiteren Ilepositenbanken 

(Credi t Industriel et Commercial und Credit Commercial de France) 

sowie der beiden grössten Finanzierungsbanken (Banque de Paris et 

des Pays Bas und Banquf) ch) l 'Union Parisienne) zu verhindern. Die 
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Verabschiedung des Gesetzes erfolgte nach ubersttirzten Beratungen, 

5 Tage nach dem das Kabinett seine Vorlage beschlossen hatte und 

2 Tage nach der erstmaligen Veröffentlichung des Entwurfs - ein 

Verfahren, das der Economist tia d'rastic Gu :Lllotine procedure tI ge

nannt hat. 

Die Verstaatlichung der Banque de France hat insof.:::rn vorwie-

gend formCile l}edeutung, all=) die Regierung berei ts auf Grund der 

: " ,.~.es~t;zg~~~ng ·d~slrfr(:mt populaire" vomJ:ahre. 1936. die effektive 
:\1 ·· ~~6'~tzC'61ie,,~iiber · \d~e . Bank aus tib t e . Wäh~;~;;:d;-_ s;iohab'Ei~1tld ~s' , Aktienka-

. ~;' t:~:r~~~:~:~·t . ", , ~ fi>" . ' , >::.~ .':", : . ~ ~ "' :: " ' :: .. ; .. ~,~ 0' 0.. " • _ .:'.: '.'" ' : . ' • • : .... : ::' -'; '! ' . • 

.' . . pi~~:r:. , ~"tSh~r;;:, n6ph.· in Pri vatbesi t z befan,d'i-;ii,berninlllit es :nunmehr 

.. : ~b'~@å'i~s . 'd~'i"· s"t~~t e Die Abfindung de~_-Akt{ö~~'j,~e - . ;i.ns:~esamt 
47 ,OOO,"';': hatte",das Gesetz vom 2 . 12 . 45 in ' Förm jährlich a11s10s

~ 'b~';~i- ' 2'; %-i~dr9b'ligationen mit 50-jähriger La~f.zeit vorgesehen; 

d iesersat~ ist in;'wischen dureh ein GesE?tz v~m 9 . April ~946 auf 

, % erhöht ?lorden . Als Rtickzahlungswert de r Obligationen ist durch 

Er lass' vom 31.B . 1946 der Durchsehnittskurs de r alten Aktien in der 

Zeit vom · t~ 9 ·~ 1944 - 31 . 8.1945 bestimrnt worden d,. h. 28 029 frps pro 

Aktie, (während ein vom Finanzminister eingesetzter Saehverständi

genausschuss unter Zugrundelegung der effektiven Werte 44 500 fres 

vorgesehlagen hatte) . 

Im Gegerwatz ,zu dem mehr formalen Charakter der Verstaatli

chung der Banque de France ist diejenige der 4 genannten Depositen

banken s owi e die gleiehzeitige Verschärfung der KontrolI e des ge 

samten Kre d i tapparates von e i nschneidender Eedeutung . Dit-) 4 Inst i 

tute verfiigt ell zusarnrnen am 31 . 12 . å 5 liber 207 Milliarden fres an 

eigenen und f remden Geldern und damit Uter mehr als di e Hälfte der - _. .... 

Gesamteinlagen bei den französisehen Banken . Die Aufsiehtsräte der 

verstaatlichten Barken bes tehen kUnftig aus 12 Vertretern der rl1:i.

nisterien, des Personals und der öffentliehen Kreditkörperschaften . 

'he Präsidenten werden vom Aufsichtsrat gewählt und bedlirf(~n der 

Bcstätigung des Finanzmintsters . Eeztiglich ihrer geschäftlichen Tä

tigkeit sollen die Grundsät ze privater WirtschaftsfUhr ung auch 

wei te:, massgebend se i n . 

• 
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Die bisherigen Aktionär(~, deren Zah1 si.ch auf etwa 400 000 

beläuft, erhalt en vom Staat garantierte, auf den Namen lR.utende 

Gewirmanteile mit einer V8rzinsung in HÖ}le der Divi denden filr 1944-

oder 3 % der Durchschnittskurse in der ;jeit vom 1.9.44 - 31.10.45; 
diese Kurse werden auch der RUckzahlung zugrundegelE.gt, die im 

Laufe von 50 Jahren erfolgt. (Die LinLsparteien in der National

VersammIung hatten ursprtinglich eine Abfindung in Form von Leib

renten in "Hähe der Vorkriegsdiv:Ldenden vorgeschlagen, die 10 Jahre 

nach d(% Tode des Eigentlimers oder mit der Volljährigkeit der Kin

der erlöschen sollten) . 

AJ.s Organ fur die Planung und Lenkung des gesamten Kreditwe

sens vrurde ein aus 40 Mitgliedern bestehender Nationaler Kredit

:rat (Conse-il National du Credi t) geschafff'.:n. Er hat insbesondere 

die Aufgab~, dGn öffontlichen und privaten Investitionsbedarf zu 

,Prtifen und nach einem einheitlichen Plan zu lenken . Seine Mitglie

'der (darunter 7 Vertreter der Gewerkschaften) werden von den ver

schiedenen Ministerien und den öffentlichen Kreditkörperschaften 

ernannt. Den Vorsitz ftihrt ein Mitglied der Regierung oder der Gou

verneur der Banque de France. Die laufende Kontrollen der verstaat

lichten und der privaten Banken tibt eine Commission de Controle des 

Banques unter dem Vorsitz des Gouverneurs der Banque de France aus, 

dtf.? zu diesem Zweck mit ausserordentlich weitgehenden Vollmachten 

ausg8statt'at worden ist. U.a~ vverden bei allen Finanzier'_ulgsbanken 

mit einem Umsatz von ij1:;er 500 Millionen fres Regierungskommissare 

eirJgesetzt, die mit Hilfe besonderer Kontroll-AusschUsse die Ge

schäftstätigkei t zu Uberwac1-i en und der Bankenkontroll-Kommission 

laufend zu berichten haben. Im Aufsichtsrat verftigcn sie tiber ein 

Vetoreeht, fal.ls dsssen Doschliisse ihres Erachtens nicht den Ge

samtinteressen entsprechen. Die Bank kan:r.o in diesem Fall die e:r:d

gtiltige Entscheidung des Nationalen Kreditrates einholen -, Zur Er

leichterung der KontrolIe sind im iibrigen Massnahmen getroffen, die 

fur die Zuku.nft eine klare Tre:mnung zwischen Depositen- und Finan

zierungsbanken herbcifiihren sollen. Die hiE;rzu erforderlichen Um-

st ellungen im Gescbäftsbetrit"1b sollen im Ilc-tUfe eines Jahres durch

gefUhrt sein. 
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Ob die Socialisierungsaktion im Bankw8sen dSilllit als abge

scblossen angesehen werden kann, ist zweif'elhaft. Obwohl der neu

geschaffene Natj.onale Kredi.trat ~stch inzvvischi-m gegon die Ver

staatlichung der beiden fiihrenden Finanzj erungsbanken ausgesprochen 

hatte, (die Vertrcter der Gewerkschaf'ten waren in der Minoritet 

geblieben) und ol)wohl die Regierung s elbst im Ilesember 1945 d ie se 

Massnabme abgelehnt hatte, sah sie sich im März 1946 veranIasst, . 
sie zum Gegenstand ej.ner Gesetzvorlage zu machen, deren Verab-

schiedung durcll die Nationalversammlung ab(~r ~ichli€sslich wegen 

deren U~berlastung mit anderen Arbeiten und der inzwischen beschlos

senen Neuwahlen nicht mehr zustandekam. Als E.egriindung hatte die 

Regieru.ng angegeben, "rien n' est apparu döns les arguments presen

tes pour leur def'ense gui deTIlontre la supt~riori te d 'une entreprise 

priv86 sur un organisme nationalise et c'est pourquoi a ete decide 

leur national lfJat:i.on. Celle-c i perrnettra a l' Etat de disp OSGr de 
f 

-1' outillage gui lui etai t ind ispensable pour c ontroler la marche 

des investissements et pour appliquer sa poli tique de credit a 
long termE;". In der neuen seit ,Juni 1946 tagenden NationalverRamm

lung, d:Le ihre Beratungen mit der Veräbschiedung des Verfassungs

ent vvu.ris am 5.10.1946 beendet hat, ist d 8r Entwur.f nich t zur Bera·

tung g()stellt worden. Massg(;)bend hierfi.ir d"lirfte dj.e inzwischen 

eingl?;tretene Verschiebung im Stimmenverhäl tnis der Parteien, vor 

allem aber auch die wachsendc Erkenntnis gewesen sei.n, dass eine 

VerstaatLichung d:L8S~jr Institute im Hinblick auf ihre ausgedebnten 

Ausl~ndsinteressen nicht ohne ernste Beeinträchtigung des franzö

sischen Ex- und Imports durchf"lihrbar sein wiirde und insbes. die 

Einräumung weiterer Auslandskredite erschweren könnte. Perner dUrf'

te die Tatsache eine Rolle spielun, dass in F'raYl.Kreich zahlreiche 

ausländische, namentlich mnerikanische und e~~lische Finanzierungs

banken, tätig sind. Ilie von der Regierung im April d. Js. ,grund

sS.t zlich b erei.t s besChlossene Verst aatlichung zweier wei t erer kolo

nialer Emissionsbanken (Madagaskar und Fr::,mz. West afrika ) ist in 

der NatioI131versac..rnlung gleichfalls nicht zur Beratung gekommen. 

Ilie abschliessende Bc:.mrteilung der Socialisierungsaktion im franzö

sisdHm bank'vve[')Em wird wesentlich d avon ab häng en, ob von der Ver-
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sta~chung der Banque de Paris et deG Pays Bas und der Union 

Parisierme endgiiltjg Abstand genommen wird. 

Die Soei alisierung d ror D(; pos i tenbanken, deren Ge::;chäft ssta

tuten gegenwärtig r:dner Umarbeitung unterliegen, ist in der Praxis 

ldsher vor allem r.lu.rch personelle Umbeset zungen in der Lei tung in 

Erscheinung g,:;treten. Nachdem die bisherigen Yorsitzend !"n zlill!:3chst 

wieder geWählt 'Norden waren, haben nach der Ernennung der neuen 

Aufsichtsratsmi tglied er im Laufe des FrUh jahres 1946 N;::mwahlen 

stattgefunden, ilie reibungslos nur im Falle des Credit Lyonnais 

verlaufe:t.1. sind, ~::u dessen Präsidenten anste1le von B:3.ron 13rhJCard 

einstimmig der bisherige Gouverneur der Banque d 'Algerj e gewählt 

'Norden ist, während der Aufsiehtsrat des Comptoir d 'Escompte f-)inen 

V,~rtreter der Kons·u.mgenossenschaften mit 6 gegen 5 Stimmt-m gewähl t 

["at und im Aufsiehtsrat der Societe Generale der Kandi dat der Ge-

' werksehaften, d er bisherige Leit er der Genoss enschaftsb':mk, nur 5 
stimmen bei 7 Enthaltungen aut sich verein:Lgen konnte. Die letzte

re Frag'c" hat 7,1.1 einem Konflikt zwischen den Gewerkseha:ften un.d dem 

(socialistj.sehen) FinanzminiGtE~r gefiihrt, der unter aj.enen Umstän

den eine Bestätigung der Wahl abgel€'fillt hat. Naben diesen Fragen 

person,"ller Natur scheint die Heuregelung bish(.;r vOr a1lem bei der 

:B'estsetzung der Dividenden wirksam geV/orden zu sein, da die neuen 

Bankkommissare in mehreren Fällnn in dieser Hinsicht von ihrem 

Vetoreeht Gebrauch gemacht haben. Die betro Institute haben darauf 

ll8im Kr.;;Jitrat Einspruch erhoben, dessen Entseheidung noch nieht 

bckannt ist. In der Öffentlichkeit steht im iitrigen die Abfindung 

der Aktionäre im Vordergrund des Interesses, die als unbillig ange

sehen vvird und diE: gegpniiber dem Gesctz vom 2.12.1945 inzwischen 

aueh gevJisse V.;:;rbesserungcn erfahren hat, ohne dass absr c;;ine Eini-

C Eni:'rgi(:;wirtsehCift • 

.Am le. Januar 1946 1c..:;gte die Regierung der Nationalversamm-

1ung d".m Entwurf l~inc:S G(~s;;tzes Uber die V,:;rstaatlichung der Elekt

rici ti:it s- und Gaswlrtsehaft vor, der am 28. Mär z 1946 mi t 512 gagen 

64 stimmen vf;rabschiodct und am 8. April 1946 verkUndet wurde. Wie 

sich sehon aus di':;san Dst8n ergibt, ist das G8setz im Parlament ei-
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ner relativ sorgfälticen Beratung unt erzogen worden, während die Ge

setze uber das Baru<wesen und die Kohlenwirtschaft innerhalb weni

ger Tage beschlossen vrorden. Seiner wirtschaftliehen Bedeutung nach 

unterscheidet os sich dadurch von :Lhnen, dnss es eine 'v'ieit grössere 

Zah.l von Einzelunternebmen betrifft, dass die ausliindischen Inte

r88sen in diesem Wirtschaftszweig erhebli.ch stärker sind und da·

dureh, dass in der französisehen Elektricitäts- und Gasversorgung , 
gemischtwirtsehaftliche Unternehmen eine grosse Rolle spielen, die 

öffentlicne Hnnd, vor allem die Gemeindeverwaltungen, nlso von 

jeher in diesem Industriezweig weitgehenden Einfluss nusUhen. 1ns

gesamt vverden 2400 Einzelunternehmen mit einem Nominalkapital von 

25 MilLiarden frcs von der Verstaatlichung betrnffen, wozu noch 

900 industrielle Kraftwerke kommen. J)ie ausländjschen 1nvestitionen 

- . in erster Linie belgisches und schweizerisches Kapitalhetragen 

nominell 1,8 Milliarden frcs. 

Das Gesetz sahafft zwei öffentlich-rechtl1.che Unternel'..men mit 

Monopol-Charakter, die "Electrieite de ]'rance, Service National" 

und "Gaz de France, Service National", die ~3ämtliche Gesellschaften 

vereinigen, welche die Er z eugung, den Transport, die Verteilung so

wie den Ex- und Import von Elektricität und Gas in Frankreich zum 

Gegenstand haben. Ausgenommen sind lediglich kleinere Unternehmen 

mit einer Kapacität unter 500 KWH. Soweit sich die hetr. Werke im 

B€sitz von Firmen anderer Industriezweige befinden und eine Trer..nung 

nicht ohne Schädigung des Betriebes erfolgen kann, unterliegen sie 

zwar gleichfalls der Verstaatlichung; die Lei tung 1,vird jedoch in 

diesem Falle besonderen "Gemischten Ausschu.sS(3n" ubertragen, deren 

Funktionen im einzelnen noch festgestell t wcrdel1 sol1en. Ent sprechen 

der Regelung im KOhlenbergbau werden regionale Zweigstellen gebil

det, d€ren statut bis zum 31.3.1947 dureh Gesetz bestimmt werden 

soll. Die Aufsichtsräte sind ':vie in (h"')r Kohlenwirtschaft aus Ver

tretern des Staats, der Verbraucher und des Personals zusammenge

setzt. Ebenso sollen di e beiden Monopolgesellschaften als "etablisse 

ments de caractere industrisl et commercial" in ihrer Geschäfts

fuhrung dte allgemeinen kaufmännischen Grundsätze verfolgen, unter

liegen also der Bilanzierungs- sowie der stt;uerpflicht. Zu ihrer 



;:. 

- 13 _. 

Finanzierung, die ci.Uch weiter auf dem Anleihewege erfolgen so11~ 

wird eine gemeinsa.rne "Caisse nationale d! 8quipernent de l'Electri-

cite et de Gaz lt geschaffen~ d(;.e uusserdem die Entsehädigung der 

bisherigen Akt ionäre durehfiihrt. Die Entsehädigungsfrage h ,3t g e-, 

" geniiber dem Verfahren im Falle des Kohlenbergbaues insofern eine 

etwas grossziigigere Regelung erfahren, als die Durehsehnittskurse 

v. 1,,9.44. - 28.2.4~ beZ·N. 4 . 6.45 (sof'ern diesel' Kurs fUr dl.e Ak·-
. 

tion9r~ giinstiger ist) zugXVJilldegelegt werden. Die Zahlung erfolgt 

dureh ~5 %-ige Obligationen mi t ~)O jähriger Laufzeit; "Nobei die Mög·· 

liehkei t der Gew.1:ihrung einer zu,sät zliehen, je nach der Entwiek· 

lung der jährliehen Gewinne variablen Vergutung v0rgesehen ist, 

Die Entseheidung tiber die Abfindung der ausländischen Aktionäre; 

die eine Sonderbehandlung erfahren sOllen, ist bis nach Absehluss 

aer sehwebenden dtplomatisehen Verhandlungen tiber diese Frage zu·

riiekgesteJ.lt worIden. 

Auch die Verstaatliehung der Energiewirtsehaft ist mJ_t einem 

umfassenden Produktionsprogramm verbunden? Es sieht Investitjonen 

von insgesamt 200 Milliarden fres innerhalb von 6 Jahren und eine 

Steigerung der Produktion elektriseher Energie von 24 auf 35 Mil

liarden KWH vor. (F'roduktion 1938: 19,3; 1945: 17,16; 1946 etwa 25 

Millicirden KWH. ) 

Vergliehen mit der Reaktion gegeniiber del' Socialisierung det') 

Kohlenbergbaues und der Banken ist die Verstaatliehung der Energie ··, 

wirtsehaft in der breiten Öffentliehkeit ruhiger aufgenommen worden 

Die Debatte tiber dieses Thema war jedoeh gekennseiehnet dureh be

sonders schwerwiegende Angriffe vonseiten der Regierung gegen die 

Geschäftsftihrung einzelner Unternehmen~ denen vor allem Versäumnis ·· 

se im Alisbau der Wasserkräfte des Landes vorgeworf\?n werde~'l, ' und 

dureh ebe;nso seharfe Erwiderungen vonsei ten der G-esellschaften., Un" 

ter Abwelit- solcher Kritiken hat z .B. M. Ernest Mer8ier? Präsident 

der Union d ~ Electrie i t e, die jet z?ge Verstaatlichunf:~ eds eine il in~, 

comprehensi ble folie II und al s eine "aberrat ian II b '?; ::~eiehnet 9 "que 
" 1 8S generations sui vantes , et meme les gEinerati.ons aetuel1es; auron 

bientot peine a cornprendre et dont eller dernanderont compte l i , Eben· .. 

so hat M" Edouard Herriot in sein8r Eigensehaft als Bi.irgerme J. ster 

von Lyon u.Yld Vervi-sl1tungsracsmif;gl.i.ec der "Compagnie NatJonale du 
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Rhone", deren Kspital sich nur zu 25 % in Privatbesitz und 75 % 
in der Hand kommunaler und departementaler Stellen sowie ' der 

Staatseisenbahnen befindet, die Angriffe zweier Kabinettsmitglie

der gegen dieses Unternebmen als eines typischen Vertreters der 

"trusts" ebenso wie die Argument.e zugunsten seiner Verstsatli

chung als völlig unbegrtindet bezeichnet, 

D Versicherung~~~ . 

Einer alten Forderung der Linksparteien und der Gewcrk

schaften entsprechend, legte die Regierung im Friihjahr 1946 der 

Nati onal versarnmlung schliesslich auch einen Geset zentwurf tiber 

die Ver::;taatlichung des Versichel'ungswesens vo:c , Sie begrtindete 

ihn damit, dass die Versicherung zu denjenigen Wirtschaftszweigen 

gehört, die besonders "reif" fur die Socislisierung seieno Im iib

rigen bezwecke das Gesetz, das Versjcherungswesen einerseits dem 

?influss finanzieller Mächte zu entziehen, we18he die beträcht-

lichen, von ibm vervvalteten Kapital jen einer anderen als jhrer 

eigentl:i_chen Zweckbestimmung zufi.5bren könnten~ andererseits ibm 

seinen viahren Charakter, nämlich den eines ijffr:mtlichen Dienstes, 
. d b l) Wle erzuge en. . 

Abgesehen davon, dass die wlchtigstc Aufgabe der Versicherung 

nicht die der Ansammlung von Reserven, sonderil die Risikoverteilung 

sei, bedeute die Tatsache, dass 75 r" des Geschäfts und die Verwal

tung der entsprechenden Kapitalien in der Hand von einigen wenigen 

Koncernen liege, eine Gefahr fur die Unabh~ingigkeit der politischen 

Meinungsbildung - eine Bemerlrung, die die fiihren~e englische Ver-' 

sicherungs - Zeitschrift "The Review" in ihrer Nummer vom 12.4·19 L1 6 

zu den Kommentar veranlasste : "Whether that is meant as a serious 

charge of political corruption in French public life is hardly for 

l) 
"de soustraire l'industrie des assurances aux influences finan .... 

ci 'eres gui pourraient utiliser a des fins sans rapport avec la CQU-· 

verture dt3S ri sques les importants capit aux geres , d' autre part de 

restituer a llassurance son veritable c8ractere de service publicH" 
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us to judge". In j edem :b'alle el1t spr?vehe - f"Uhrt die Begriindung 

der Vorlange aus - d~3.s bisherige hauptsächliehe Ziel der staat
lichen Ueberwaehung, d.h. der Schutz d:BJ' Versi.eherungsnehmeJ' ge

gen eine ungesunde Finanzpolitik der Gese11sehaften, in dieser sei
ner Begrenzung nieht länger der gel tenden Auffewsung vom Allge
meininteresse, das dariXber hj.naus die Rationalisierung dieses 

Wirtsehaf~szweiges dureh den Staat erfordere. 

Der EntvlUrf hatt e die 12 gr(5s~ten Koneerne (insgesamt 36 

Gesellschaften) und damit etwa 65 % des französischen Versiehe

rungsgesehäfts zum Gegenstand. Er wurde - nach Streiehung v~m 4 
Gesellschaften von der Soeialisierungsliste und unter HinzufUgung 

von zwei neuen - am 24. April 1946 mit 487 gegen 63 stimmen an
genommen, ulld umfasst also nunmehr 3t. Gesellschaften d.h~ etwa 

62 % des ges9ll1ten Versieherungswesens. Er ist am 1. Juli 1946 in 
IKraft getreten. In seinem Aufbau ähne1t das Gesetz demjenigen , 
tiber das Bankwpsen. Wie dieses und im Gegensatz zu der neuen Or

ganisation in der Kohlen- und der Energiewirtsehaft schafft es 
kein Monopol, sondern läGst einen privatwirtsehaftlichen Sektor 

weiterbestehen, und es behält aueh die verstaatliehten Gese11sehaf

ten als selbständige Unternehm.?n mit finanziel1er Autonomie bei. 
Die Aufsi ehtsräte besteh~n kiinftig ähnlieh wie bei den Banken aus 

12 von den Ministerien zu benennenden Mitg1iedern (darunter vier 

vom Arbeitsministerirun zu designierenden Vertretern der Gewerk

sehaften), und es wird aueh entsprechend dem Kreditrat zur Kon
trolIe des gesamten Versieherungswesens ein nationaler Versiehe

rungsrat (Consei1 N~tional des Assuranees) geschaffen, der an die 

Stelle des seit 1917 bestehenden Conseil Superieur des Assuranees 
tritt. 

Eine Besonderhei t stell t die Sehaffung einer öffentlich

r8chtlichen Zentrölen Rtickversjcherungskasse dar, die auch als 

oberste KontrollstelIe der nieht socialisierten Gesellschaften 

dienen und die somit an die Stelle der hierfur im Bankwesen vor
gesehGnen staatliehen Kommissare tritt. Ihr Lejter wird vom Fi

nan2'JIlinister ernannt, und ihre Inanspruchnahme dureh sämtliche 

Versieherungsunternchmen mit Einschluss Dueh der in Frankreich 

arbeitenden ausländisehen Gesellsehaften fUr einen bestimmten, zu-
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nächst auf maximal 10 % festgesetzten Teil ihres Geschäfts ist 

obligutorisch., In der Verstt::tatlichung nj.ch einbezogen sind die 

Vorsicherungen auf Gegenseitigkeit (mit zwei Ausnahmen) sowie die 

in ]'rankreich tätigen ausländischen VersJcherungen . ])ie Frage der 

eigenen Beteiligung an ausländischen Versicherungsunternehmen so

wie die j enige der französ ischen Tocht erges ells chaft en und Fil ia-

len im Auslande ist vorläufig offengeblieben und soll in einem 

besonderen Gesetz geregelt werden . 

;Bc0:ziiglich der allgemeinen Geschäft!":3gebarung enthält das Ge

setz ebenfalls die i.i.bliche Bestimmung , welc;he die Weiterfuhrung 

der Gesellschaften nach den allgemeinen kaufmännischen Grundsätze:n. 

sicherstellen soll. ])ie Uebernal1me einer Staatsgarantie fur die 

Verpflichtungen der socialtsierten Unternehmen ist dureh das Ge 

setz ausdrticklich ausgeschlos'-'ll~n . ])ie Abfindung der Aktionäre 

schliesslich erfolgt auch in diesem Fall durch Ausgabe 3 %-iger 

. Gewinnant eile . 

])ie Krjtik an diesem Gesetz stel1t drei Gesichtspunkte in 

den Vordergru .. '1d: ])ie Tatsache, dass die auen in Frankreich sei}; 

langem bestehende staatliche Ueberwachung des Versicherungsvvesens 

erst vor einigen Jahren wesentlich verschi.:'~rft worden war (Gesetz 

vom 14.6 . 38) und im a1lgemeinen befriedige:1d funktioniert hat, 

den internationalen Charakter des Versicherungsgeschäfts, der be -

ftirehten lässt, dass infolge der neuen Massnuhmen die franzö 

sischen Gesellschaften in ihrer Gesamtheit gegentiber der auslän

dischen Konkurrenz an Boden verlieren werden) und schliessllch 

das Risiko einer unsachgemässen Verwendung der finanziellen Res8r~ 

ven . V/as die Frage der ausländischen Konkurrenz anbetrifft j so 

hberstieg Anfang des Jahres 1946 die 2ahl der in Frankreich ar

beitenden ausländischen Unternehmen (485) diejenigen der einnet

mischen (4(32). Anderersei tco) unterhal t en die französischen Gesell 

schaften, die zusammen iiber Resbrven im Betrage von 55 Milliarden 

frcs verftigen (1943) ein Q1llfangreiches Geschäft im Auslande . Lie 

obenerwähnte Befii.rchtung beztf~ht s j ch also nicht nur auf den ein,,· 
, 

h8imischEm Markt , sondern auch auf das Auslandsgeschäft 1 da nach 

der Rechtslage G(,;genmassnahmtm anderer Länder in Gestalt eine:r Zu>

r iickziehung oder Einschränkung der Zulassung französischer Gesell -
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schaften sowie durch Erschwerung der m5ckversicherung möglich 

sind. l ) Was die kllnfttge Finanzgebarung anbötrifft, so wird be

fi.irchtet, die durch die Natur des Versicherungsgeschäft bedingte 

Ansammlung hoher Reserven 'Nerde bei der ktinftigen Zusammensetzung 

der Aufsichtsräte einen besonc18ren Anreiz fUr die Geltendm8.chung 

wirtschaftlich nicht vertretbarer Forderungen bieten . Die bisher 

bekanntgewordenen Ernennungen sowie zahlreiohe Umbesetzungen auoh . 
in der Ges'chäftsIeitung der Gesellsohaften im Laufe der letzten 

drei Monate d'ltrften diese BefUrchtung kaum entkräftet haben . 

E Sonstige Verstaatlichungen. 

1) Zu diesen Socialisierungs-Massnahmen im eigentIichen Sinne 

kommt die entschädigungsIose Enteignung 301cher Betriebezugun

sten des staats, deren Inhaber sich der Zusammenarbeit mit dem 

Feind schuIdig &;!:nnacht haben und geGen die ein entsprechendes ge

~ichtliches Urteil ergangen ist . Wie viele solcher Verfahren wegen 

!lcollaboration economique t1 eingeleitet worden sind und in welchem 

Umfange die Gerichte dabei von der Befugnis zur Enteignung Gebrauch 

gemacht haben, ist bisher nicht bekanntgegeben worden . Von fUhren

den Unt ernehmen sind nach den vorl i<~gend en Veröffentlichungen anf 

diesem Wege bisher lediglich die Renault - Werke in Staatsbesitz 

Ubergegangen, die neben Citroän das bedeutendste Unternehmen der 

französischen Automobilindustrie darstellen (1939 : 36 000 Arbeiter 

und Angestellte ; jährliche Produktion 20 000 Last- und 45 000 Per

sonenwagen; ausserdem Kriegsmaterial , Motaren etc . ) . Nachdem das 

Unternebmen im Herbst 1944 einem kommissarischen Verwalter mit ei

nem "Comite d ' EntrrJprise " als beratendem Organ unterstellt worden 

l) Die Socialisierung der Vers :L cherung hat im Auslande eine be
s onders ungiinstige Au:fnahme gefunden, namentlich in England, wo im 
März 1946, d . h . also fast im €;leiChen Augenblick ein neues Gesetz 
u.ber die Versicherungsgesellschaften, - The Assurance Companies Act 
1946 - mit den Stimmen auch der Oppositjon verabschiedet wurde , 
dessen Inhal t in Uebereinstimmung mit einer ausc1ri.i.cklichen Erklä
rung des Präsidenten des Board of Trade , Sir Stafford Cripps , kei 
nen Zweifel dari.iber lässt , dass das Versicherungswesen in die: So 
cialisierungspläne d er Lab our- Regierung nicht einbezogen wird . 
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und Louis Renault während des geriehtliehen Verfahrens im Gefi3ng

nis g'est orben war, vmrde es im Januar 1945 dureh Verordnung auf

gelöst und der persönliehe Besitz von Louis Renault enteignet, 

wi:ihrend die Ant eile der tibrigen Akt ionäre unter Zahlung elneT Ent

sehädigung vom Staat tibernommen wurden. Zur Fortfiihrung des ,Be> 

triebs der bisherigen nsoc iete Anonyme des Usines Renault If unt'::r 

Uebernahme auch aller industriellen Beteiligullgen vvurde gleieh·, . 
zei tig di e "Regie Nationale des Usines Renault II gegrijndet o ~)ie 

untersteht dem Minister flir Industrieproduktion und soll n3c11 d~'s · " 

sen Absichten zu einem Musterbetrjeb ausgebaut werden, dessen 

wirtschaftliche und s oc ial e Grundsät ze der kornmis sari sehe VeTvJu l 

ter am 10.11.1944 bei Uebernahme der Werke in einer Ansprache an 

die Be1egschaft folgendermassen zusammengefasst hat, "Les pro

grammes de fabrication ne .sont plus etablis dans le seul but d o 

gagner le plus d' argent possible, mais bien dans l 'interet gene ,", 
f 

oral du pays . Si vous augmentez votre rendement~ les lH~neficiaires 

en seront la Regio Nationale des Usines Renault dont ehaeun de 

vOUs est l'un d,~s elements eonstitutifs, ensuite les eonsommateurs 

si ce rendement accru permet de baisser les prix de ventes, enfin 

tous les Franr;ais s'il reste un benefice" . Ilie Betriebsfiihrung 

soll im iibrigen weiterhin nach privatwirtschaftliehen Grundstitzen 

erfolgen; aueh unterliegt das Unternehmen der Steuerpflieht. TIer 

Gewinn wird zwischen der Staatskasse, den socialen Einrichtungen 

der Werke und der Belegschaft geteilt . Nach den Angaben der Be

triebsleitung beschäftigten die Werke im Mai 1946 25 000 Arbeiter 

und Angestellte bei einer Produktion von 66 % derjenigen von 1938-

Sie haben im Jahre 1945 bei einem Umsatz von 3,5 Milliarden fres 

einen Nettogewinn von 50 Millionen frcs erzielt (nach Verteilung 

einer Sondervergutung von 110 Mill. fres an die Belegschaft als 

"prime de perseveranee dans l'effort eommun".) 

Nach Pressemitteilungen ist zu erwarten, dass aus dem 

gleiehen Grunde noch ein weiteres Unternehmen der Automobilin-.

dustrie verstaatlieht wird und zwar die Berliet-Werke in Lyon 9 ge ,· 

gen deren Besitzer ein Verfahrsn schwebt, und die zur Zeit eben

falls kommissarisch von einem Comite d'Entreprise geleitet wcrden. 

Ferner sina die Aktiva im Gesamtw",;rt von 7 Milliarden frcs von 482 
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französ:i.sehen Zeitungen, Druekereien und Presseagenturen, die 

der Zusammenarbeit mit dem Feind fiir sehuldig befunden worden 

sind, dUTeh Gesetz vom llA5.1946 vom staat iibernommen und in 

einer "Soci8te Nationale des entreprisf:s de presse" zusammenge

fasst worden. 

2) In diesem Zusammenhang zu ervvähnen ist ferner die Ueber

fiihrung @,oleher französischen und ausländischenAktien etc. in 

das Eigentum des Staates, die während des Krieges yon der Be

satzungsmacht iibernornmen worden w:::tren. So sind durch Erlass vom 

26.4.1946 insges . 40 800 Aktien der Soeiete Francolor (Gemein

schaftsgriindung der LG. Farbenindustrie und der Etablissements 

Kuhlmann) in das Eigentum des französischen staates ubergegangen. 

Das Gleiche gjlt fur grössere Aktjenpakete der jugoslavischen 

'Kupferminen (Mines de Bor), rumänischer Erdö1geGe11schaften (Con .... 

, cordia unj C01uIubia) u.a.ill., ivdhrend der französische Staat in 

anderen Fållen wie ?o.B. beziig1ich 75 000 Aktien der Norsk-Hydro 

auf dieses Recht zugunsten der friiheren EigentUffier verzichtet 

hat. 

3) Der Vo11ständigkeit halber sind schliess1ich noch zwei Ein

ze1fä11e zu verzeichnen, in denfon d er frarzösische Staat die im 

Privatbesitz verbliebenen Aktien unter vorläufiger Zuriickste11ung 

der Entschädigungsfrae;e ubernommen hat 7 sie betreffen die Societe 

Gnome et Rh6'ne und Air France - nunmehr "Reseau des Lignt's Aeri

ennes Fran9ai8es." (Erlass vom 29 . 5. bezw. 26.6.1945), 

Wie dieser Ueberblick zeigt, hat die Socialisierung in 

J?rankreieh einen ausserordentlichen Umfang angenornmen. Vlelchen 

Verlauf auch die weitere Entwicklung im einzelnen nehmen mag 

und 'Nelehe Abgrenzung zwischen dem privaten und dem öffentliehen 

Sektor sehliesslieh erfalgen wird, trägt in jeiem Falle die fran

zösische Wirtschaft als Ganzes kiinftig ein verändertes Gepräge. 

Die Kansequenzen dieser Tatsache sind nach nieht zu tibersehen, 

Z'J.mal die praktische Durchfiihr1:mg noch in vollem Gange j st. Was 

die wirtschaftlich-finanzie11e Seite anbetrifft, liegen bisher 
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nur spärliche Angaben vor. Gewisse Anha1tspunktegibt die Kurs

entwick1ung an der Börse, wo seit Mitte 1944 eine allgemeine 
Flucht aus "s0c ialisierbaren ll Werten in solche Werte vor sich ge
gangen ist, die als nicht socialisierbar gelten. Die folgende 
Gegeniiberstel1ung der Pariser Börsenindices filr die Akt ien der 
nordfranzösischen Kohlenminen und der französischen Banken ei

nerseits, der Textil- und der Nahrungsmittelindustrie anderer
seits bringt dj-ese Tendenzdeutlich zum Ausdruck: 

Gesamt 
Index 

Pariser Börsen Index 
(1938 ::: 100) 

Nordfranz. Banken 
Kohlenrninen 

(300 Aktien) 

18.8.1939 112 
. 18.8.1944 636 

Dezember 
44 489 

Dezember 
45 450 

30.8.1946 583 

110 

720 

434 

213 

351 

113 
522 

392 

287 

297 

Textil- Nahrungs
industrie mittelin

dustrie 

146 
1506 

1263 

1979 
2904 

94 
917 

1038 
1461 

Ueber die Rentabilität der jetzt socialisierten Unternehmen 

sind bisher nur im Falle der Renault-Werke bestimmte Angaben ge
macht worden (vergl. S. 18.). Was die Produktions"k;osten im nord

französischen Kohlenbergbau anbetrifft, ist im Jahre 1945 - vor 
Abwertung der Franc - gegenUber dem 1. Viertel jahr 1944 eine Ver
dreifachung und gegenilber 1939 eine Steigerung um das 8-fache ein
getreten (während sie bei den belgischen Minenbis Mitte 1946 ge
genilber 1938um das 3~ fache gestiegen sind). 

Die Methode der Socialisierung ist in den einzelnen Fällen 
eine ganz verschiedenartige gewesen. Sie erstreckt sich von der 
Nationalisierung und Monopolisierung ganzer Wirtschaftszweige tiber 
diejenige bestimmter Gruppen von Unternehmen innerhalb e'iner Bran
che zur Uebernahme einzelner Werke, und sie umfasst sowohl die Ab
findung der Aktionäre durch Obligationen oder Gewinnanteilscheine 
wie die entschädigungslose Enteignung. Dabei stehen bei den socia~ 

1isi erten Unt ernehmen bezilglich d er kUnftigen Betriebsfuhrung b ale! 



- 21 -

der staat als solcher,; bald el ie allgemetne Wirtsehafts- be:;q., 
.... t : 

die Verbraueh'erinteressen, bald die jenigen der Belegsehaft der 

betro Unternehmen im Vordergrund. Gemeinsam ist der neuen Orga

nisation dte völlige Aussehaltung des ,:Sinflusses der bisherigen 

Eigenttimer "Etf die Betriebsleitunt> 

Will man im Ubrigen dem I3egriff der "Soeialisierung ri eine 

vrei terge.~ende Auslegung geben als diesem Berictt zugrundeJjegt 

und auch diejenigen lVIassnahmen einbeziehen, die iiberhaupt eine 

stärkere Mitwirkung der Arbeiter 11...'110. Angestellten, im privaten 

wie im staatliehen Sektor , bezweeken, so hat sich auch tn dieser 

Hinsieht seit Kriegsende eine sehr rasehe Entwicklung vollgezo

gen . Nachdem sich im Sommer und Eerbst 1944 namentlich in Siid

und Mittel - Frankreich zahlreiche "Oomites patriotiques d'entre-

' prises", ' "Oomites a la production", "Comites de gestion" etc. ge

bilaet hatten, deren Funktionen sich von der Beratung in socialen 

Fragen bis zur effektiven Leitung des Betriebs erstreckten, hatte 

die Regierung seit Dezember 1944 versucht, diese Bewegung auf dem 

Verordnungswege durch allgemeine Einrichtung von Betriebsaus

schiissen in Unternehmen von mehr als 100 Arbeitern und Angestell-.. , 

ten in geordnete Bahnen zu lenken. Die betr. Vorschriften sL'1d 

s e i tdoll mehrL<.ch geändert worden und haben nunmehr ihren Niecter·· 

sc;hlag in einern Gesetz vom 17. Mai 1946 gefunden. Die Tendenz der 

Gesetzgebung auf diesem Gebiet ist gewesen, einersei ts neben den 

socialen Aufgaben der BetriebsaussehUsse auch ihreFunktionen auf 
, 

wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet zu erhöhen, andererseits 

den Gewerkschaften einen stärkeren Einfluss auf ihre Tätigkeit zu 

siohern~ Das Ergebnis der Socialisierung karm somit zu einem be

trächtlichen Teil davon abhängen , .in welohem Ausmass die Bctri€:cs 

aussohiisse mitbestimmend an der Leitung der Unternehmen teilnehmen 

und in welcher Richtung sie sich in der Praxis betfaigen werden. , 

, Die Regierung ist seit Kriegsende bestrebt gewesen, - unabhängig 

von der allgemeinen gesetzlichen Regclung - zunächst den Einfluss 

der Betriebsausschiisse auf die Leitung derjenigen Unternehmen sys

te:21CitisDh zu verstärken, die schan vor dem Kriege vom Staat tiber

:'lOmme'Yl worden waren. (Eisenbahnen, Riistungsbetri eDe, Kal igrub en 
etc. ) 
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Was die GrUnde fur die jetzJ.ge Socialisierungswelle in 

Frankreich anbetrifft, so sind entscheidant nicht wirtschaftliche, 

sond ern poli tische Ges ichtspunkt e .~ewesen. Die poli tis che Kris e, 

in die Frankreich durch den Krieg gerat en ist, und d ie in d er Um

formung der·Verfas~3Ung Zutl Ausdruck kommt, hHt auch die wirt- . 

schaftliche struktur des Landes ergrj.ffen . Dabei hat sich die 

alte soc~ali8tische Forderung nach UeberfUhrung des Eigent1JlIlS 

an den wi"rtschaftlichen Produktionsmitteln und der Verfiigungsge

w[;!l t tibe::- diese in die öffent liche Hand wej.tgehend durchgesetzt. 

Die Debatten, welche die Verabschiedung der neuen Gesetzgebung 

begleitet haben, und die vorwiegend im Zeichen der aUR der TIegie

rungsperiode der VOlksfront vor dem Kriege tibernommenen Forde 

rungen nach "Beseitigung der 200 Familien", "Enthauptung der 

·trusts" etc. standen, lassen keinen Zweifel d a ri.i b er , dass diese 

Tendenzen die Entwicklung bestimmt haben . Der Economist vom 

. 23.3.1946 brachte sie in einem Kommentar zur Versicherun{';u - Vor

lage auf die Formel "Ostensibly, the object is simply to trans

fer to the community the control of basic industries; in practice 

it is an attempt by the parties of the left to break the power 

of the right". Die Entwicklung ist noch verstärkt worden durch 

den Vorwurf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Feind. 

In diesern Sinne ncmnte ein Abgeordneter in der Sitzung der Natjo

nalversamm1ung vom 23.3.1945 die den Aktionären d8r nordfranzu

siscben Kohlengruben gewährte Entschädigung von 8 frcs pro t 

(verg L S. 3) "une prime a la tra hi s on fl, und d er Ec onomis t vom 

8.12.1945 - um ihn noch~als zu citieren - fasste diese Zusammen

hänge i!l der Bemerkung zusam.rnen, . in d er Zeit der Wiederst andsbe

wegung sei die alte Prudhomme'sche These Illa propriete c'est le 

vol" abgewa:ndelt worden in "la propriete c' est la collaboration". 

Angesichts des vielfach revolutionären Oharakters, den die Ent 

wicklung unter diesen Umständen nach der Befreiung des ::Uandes 

und im späteren Verlauf erneut anzunehmen drohte, sind manche 

Beobachter der Auffassung, dass die Socialisierungsmassnahmen 

wesentlich mitgewirkt haben, eine solche Entwicklung aufzu

fangen . Dass sie von Seiten der Regierung auch als die eigent

liche Grundlage des Wiederaufbauwerkes gedacht waren, und dass 
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namentlich d8r Gedanke eine Rolle gespielt hat, man könne nur auf 

diesem Wege die Arbeiterschaft innerlich f~r den Wiederaufbau und 
eine Steigf~rung der Leistungen gewinnen, steht ausser Zweifel. 
"1es travailleurs", schrieb der damalj.ge Wirtschaftsminister A. 
Philip in der "Resistance ouviere" vom 7.12.1944 "ne peuvent se 
laisser entrainer par l' enchousiasme de la prod uction quc s' il 
savcnt, d~ verite certainc, que lcur effort profitera a la seule 

communaute nationale et non Pas a des inter~ts prives." Wirts8haft
liche Gesichtspunkte haben demgegentiber bei der Vorbereitung der 

neuen Massnahmen praktisch keine Rolle gespielt. Auch ist die ge
setzliehe Form, die die Socialisierungsaktion schlies31ich er
halten hat, ihr Tempo, die Reihenfolge der verschiedenen G~3setze 
und ihr8 Ausgestaltung im einzelnen nicht dureh sinen einheit
lichen Wiedera1.dbauplan bestirnmt worden, sondern dureh die in-

I n'.::3rpolitische Entv-iicklung. Da diese im Zelchen einer Koalition 
derXatholischen Volkspartei, der Socialisten und der Kommunis
ten stand und diese drei bis zum Juni 1946 aIDlähernd gleich star
ken Parteien in der Frage der Soeialisierung durch das Programm 
der Wiederstandsbewegung vom März 1944 verbunden sind, wurde die 
entsprechende Gesetzgebung V~ einer Sache des Kompromisses in
nerhalb der Regierungsparteien, die in der Nationalversamrnlung 

zus~~en tiber etwa 80 % der Stimmen verfugen, d.h. in der Praxis 
zwischen den radikalen Verstaatlichungsforderungen der Kommunis
ten und den 2iele,n der Katholischen Volkspartei: "J?reihei t der 

Initiative und des Unternehmertums, jedoch keine Freiheit fur 
privat e Monopole zum Schaden d er gemeinsamen Interessen" • Wie 

die StiI!lPlenverteilung hei der Verabschiedung sämtlicher Gesetze 
zeigt, haben die von der politischen Rechten vertretE:men grund

sät?lich8n Gegner der Socialisierung kaum 10 % der Gesamtstimmen 
auf sich vereinigen könne~. Innerhalb der Regierungspartei8n sind 
dagegen wirtschaftliche Gesichtspunkte allmählich stärker zur 
GE'~ltung gekommen, was sich in der Gesetzgebung deutlich vJieder
spje!S81t. Als stärkst8r Staudamm hat sich die wirtschaftliche 
Verfl(~chtung erwiesen. Auch scheint allgemein die Auffas81mg an 
Boden zu gewinnen, dass weitere Socialisierungen, statt den Wie

deraufbau des 1andas zu erleichtern und zu beschleunigen, ihn 
hr.ommen und verzögern wUrden. Db sich diese Tendenz durchsetzen 
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wird, hängt von dem Ergebnis der am 10< November 1946 statt-o 

findenden Parlamentswahlen und von der Haltung der Gewerkschaf~ 

ten ab, die zur Zeit den grössten jemals erreichten Mitglieder, 

bestand aufweisen (5t Millionen) und die sich bisher zu 75-80 % 
mit den Forderungen der ko~~unistischen Partei nach Verstaat

lichung zahlreicher weiterer Wirtschaftszweige indentifiziert 

haben. Di'e gegenwärtige Regierung hat demgegeniiber wiederholt 

erklärt, abgesehen von der Verstaatlichung der beiden ftihrenden 

Finanzierungsbanken sowie der Handelsschiffahrt seien weitere 

Socialisierungen nicht geplant; es komme vielmehr in der nächsten 

Zeit darauf an, sich auf die Durchftihrung der notwendigen Re-

formen innerhalb des verstaatlichten Sektors zu koncentrieren, 

Auf Seiten der französischen Unternebmertums hat man neben 
der Abwehr ungerechtfertigter Angriffe den politisch-doktrinären 

. Argumenten solche wirtschaftlieh-praktisehen Charakters entge-

genstellt und auf die erfolgreiehe Durehftihrung des Wiederauf

baues nach 1918 dureh die Privatwirtschaft verwiesene Dass diese 

Aufklärungstätigkeit zunächst erfolglos geblieben ist l~nd erst 

in letzter Zeit gewisse Fortschritte zu beobachten sind~ dtirfte 

u,a" darauf zuruckzufuhren sein, dass die wirtschaftliehen Orga o
-

nisationen im Gegensatz zu den Gewerkschaften geschwächt aus dem 

Kriege hervorgegangen sind und erst allmählich wieder an Einfluss 

gewilmen. Am deutlichsten kommt dies darin zur Ausdruck, dass 

nach Auflösung der Confederation Generale de la Production Fran·

~aise die französische Industrie und die französische Wirtschaft 

in ihrer Gesamthei t längere Zeit tiber eine einhei tliche Vertre-· 

tung nieht verftigten . Hiermit ist erst mit der im Dezember 1945 

beschlossenen und am 12.601946 erfolgten Errichtung des Conseil 

National du Patronat Fran))ais eine Wandlung eingetreten, 

Die neue Organisation hat als die entscheidende Voraus

setzung fur eine erfolgreiche Wirtsehaftspolitik die Erhaltung 

der privaten Initiative sowie des freien V{ettbewerbs, und dem

gemäss den Abbau der staatlichen Regulierungspolitik gefordert; 

die namentlieh die kleineren und mittleren Unt:.::rnehmen läm, c _ L:'1 

den Kundgebungen anderer Wirtschaftsorganisationen wird VOT al ·· 
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lem mit Rucksicht auf die Lage der Staatsfinanzen gefordert, dass 
vor Einleitung weiterer Socialisierungsmassnahmen eine unpartei
ische Prufung der Rentabilität der bisher verstaat1ichten Unter
nehmen erfo1gt. (Nach den Angaben des Finanzministers vom 24.9.46 
ist fur das 1aufende BUd~etjahr mit einem Deficit von 211 Milli-
arden frcs zu rechnen) . l Zahlreiche Stimmen aus den Kreisen 
der Wirtschaft weisen schliesslich auf die Socialisierung in Eng-. 
land hin, "die nach Tempo und Durchfuhrung bezw. den bisher be-
kannten P1änen im Gegensatz zur französischen wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten weitgehend Rechnung trage. 

FUr die grundsätzliche Einstel1ung des französischen Un
ternehmertums durften die Anftihrungen charakteristisch sein, die 
der langjährige Präsident des Verbandes der Französischen Kohlen-
industrien, M. Henry de Peyrimhoff in der Verwaltungsrats - Sitzung 

, der Internationalen Handelskammer in Paris am 20/21.6.1946 ge
macht hat. M. de Peyrimhoff hat bei dieser Gelegenheit erklärt, 
die j enig en , die der Verstaatlichung unterworfen worden seien, 
hätten selbst das grösste Interesse daran, dass sie nicht fehl
schlage, da ein Misserfolg gleichbedeutend mit einer nationalen 
Ka~astrophe sein wlirde. Die Verwaltung der Unternehmen durch den 
Staat könne aber nur dann glucken, wenn die Grundsätze gesunder 
privater Wirtschaftsfuhrung, nämlich Unabhängigkeit, ausgegliche
nes Budget, Verantwortungsbewusstsein von Betriebsfuhrung und 
-belegschaft, Ausnutzung aller Errungenschaften des Fortschritts 
und ausschliessliche Verwendung erfahrenen technischen und kauf 
männischen Personals tatsächlich auch weiterhin massgebend blei
ben. Lasse man dagegen eine Burokratisierung der Wirtschaft 
eintreten oder lasse man es zu einer Monopolstellung von Korpora-· 
tionen kommen, die diese zum Schaden der Allgemeininteressen aus-· 
nutzen wtirden, so s ei. ein Miss erfolg unvermeidlich. 

l) 
Das Deficit der Staatseisenbahnen be1äuft sich auf 16 Milli -

arden francs. 
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II 

BELGIEN 

In Belgien, dessen wirtschaftlicher 7Y:i.ederaufbau nach iiber

einstimmendem Urteil besonders rasche Fortschritte gemacht hat, 

sind irgendwelche Social isterungs -Massnahmen nicht erfolgt. In 

letzter Zeit scheint der Plan einer Ve:rstaatlichung der Nat ional-
" 

b211k Gestalt anzunehmen, ohne dass aber bisher ein entsprechen-

der Gesetzentvrurf vorgelegt worden wäre. Der Gegensatz zur fran

zösischen Entwicklung fällt umso mehr ih'S Ange, als auch in 

Belgien Regierung und öffent lichc; M-eim,mg in bes onderem Masse 

mit dem Kohlenpro blem beschäftigt sind, das die ersten fran

zösischen Verstaatlichungen auslöste. Die Förderung~ die im 

,111ärz und April 1940 mit 2 9~)6 000 t - durchschni ttliche I'l1onats

produkt ion lCJ39! 2 487 000 t - ihren bisher höchst en Stand er-

, reicht hatte, war bei Kriegsenc1e auch in den belgischeri Gruben 

auf einen Tiefpunkt gesunken. S~ e betrug im SeJ)~ ember 1944 nur 

no ch 173 000 t d.h. 6 ~; des Stanc1es vom März/l\pril 194 O, er

reichte im Jahre 1945 im Monatsdurchschnitt wieder 1310 t (45 %) 
und hält sich seit Januar 1946 urn ca. 1900 t (66 In - bei Zu

grunde1egung vOn 1938, 77 %. Die Tagesförderung pro Arbeiter, 

die im März/April 194.0 auf 825 kg gestiegen war (Monatsdurch

schnitt 1939: 774 kg) belief sich im September 1945 auf 211 kg, 

im Januar 1945 auf 485, im Januar 1946 auf 547 und im April 1946 

auf 562 kg. Dieses nur langsame Wiederansteigen der Förderung 

und die Tatsache, dass in zahlreichen anderen Zweigen der bel 

gischen Wirtschaft der Vorkriegsstand erreicht oder berei ts 

iiberschritten ist, hat zu lebhaften Debatten gefUhrt . Eine Ver

staatlichung der Minen wird jedoch nur auf Seiten der Kommunis 

ten als der geeignete Weg zur Hebung der KOhlenproduktion be

trachtet . Die Regierung hat sich bisher auf Gocialpo1itische 

und auf Massnahmen zur Verbesserung der Ernähru.ng der Bergleute 

beschränkt. U. a. sind ihnen besond ere Vergunst igungen im Rahmen. 

der SOcialversicherung eingeräumt worden. Beziiglich der Struk

tur der KOhlenwirtschaft genen die Pläne der Regierung nach der 

Richtung verstiirkter Koncentration 1 entweder durch Bildung ei-
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ner einhei tlichen Societe Nationale des Mines . de Belgique mit 
mehr oder weniger selbständigen Produktionseinheiten von je 
li-2 Millionen t oder durch Fusionierung der bestehenden Un
ternehmen zu etwa 5 voneinander unabhängigen Gesellschaften . 

Andere Pläne legen das Hauptgewicht auf die Verbesserung der 
technischen Ausrustung sowie den systematischen Ausbau der 

'Zeehen mit den gtinstigsten Vorkommen und Produktionsvoraus 
setzungerrunter Stillegung der tibrigen, wozu durch Schaffung 
von Kompensationskassen die finanziellen Voraussetzungen ge
sehaffen werden sollen. Eine dritte Gruppe sehliesslich sieht 
auch beztiglich der Produktionsprobleme des Kohlenbergbaues in 
einer Änderung der staatlichen Preispolitik und im Abbau der 
Subventionen das wirksamste Mittel . Keiner dieser verschieden
en Pläne hat aber das Ziel, das Eigentum der Minen oder ihre 
Betriebsftihrung in die Einde des Staates zu tiberftihren . Das 

.f gleiche ist festzustellen in Bezug auf die Energiewirtsehaft , 
deren Aufbau ebenfalls Gegenstand der Auseinandersetzungen ist, 
da sie trotz Uebersehreitung der Vorkriegsproduktion den Be
darf des Landes gegenwärtig nicht zu decken vermag . Auf dem 
Gebiet des Bank- und Kreditwesens hat sich die Regierung auf 
eine Versehärfung der Kontrollen zwecks Unterbindung des TiJIiss
brauehs von Krediten zu spekulativen Zwecken beschränkt . Auch 
bezuglich anderer Wirtschaftszweige sind Socialisierungsmass
nahmen weder erfolgt noch in Vorbereitung. Im Gegenteil ist 
von Seiten eines Mitglieds der Regierung die Frage aufgeworfen 
worden, eb es sich im Hinblick auf die finanzielle Lage des 
Staates nieht empfehlen vvlirde, das Telefon- und Telegrafenwe
sen einer privaten Gesellschaft zu tibertragen . (Finanzminister 
G. Eyskens in einem Vortrag vor der Societe Royale BeIge des 

Ingenieurs et des Industriels am 24 . 10 . 1945 - Beho de la Bourse, 
25 . 10 . 1945). 

Die innerpolitische Situation in Belgien enthäl~ keine 
Anzeichen daftir , dass in absehbarer Zeit diese Tendenz wesent 
liehe Änderungen erfahren könnte . Im Gegensatz zu der Lage in 
Frankreich wurde das innerpolitische Bild seit Kriegsende nicht 
von einer Koalition dr eier lang Zeit fast gleiehstarker ParteiA~ 
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bestimmt~ die in der Frage der Socialisierung durch grundsätz
lichen Verpflichtungen aus der Kriegszeit verbunden sind, so
wie einer stimmenmässig nicht in ' s Gewicht fallenden Opposition . 
Vielmehr stand die belgische Entwicklung im ersten Jahr nach 
Kriegsende im Zeichen einer sämtliche Parteien umfassenden Re
gierung der Union Nationale , die seitdem mehrfach wechselnden 
Koalitionen~ aber unter ständiger Oppositionsstellung der stim

menmässi~ . stärksten Gruppe - der katholischen Volkspartei -
Platz gemacht hat . Da sich in den zwei Jahren des Wiederauf
baues in Belgien, abgesehen von vereinzel t ,en Stimmen, allein 
die Kommunistische Partei zum Ftirsprecher der Socialisierung 

gemacht hat (die in der Kammer bis Februar 1946 uber 9 - von 
insgesamt 179 - und seitdem uber 24 - von insgesamt 205 - Sitze 
verfligte) , kam eine Verwirkligung dieser Forderungen nicht in 

Betracht . Bezeichnend fur die allgemeine Tendenz ist die Tat 
sache , dass der Ftihrer der Socialisten, Van Acker , der bis Ja-

t . 

. nuar 1946 an der Spitze der Regierung stand, und dessen Partei 
auch seitdem in sämtlichen Kabinetten vertreten geweoen ist , im 

Parlament seiner Auffassung in folgender unmissverständlicher 
Weise Ausdruck gegeben hat : "l tEtat est mauvais industriel et 

mauvais commer~ant" . 

III 

HOLLAND 

Die Entwicklung in den Niederlanden stimmt im wesent 

lichen mit derjenigen in Belgien Uberein , trägt jedoch in ihr er 
Tendenz nicht ganz den gleichen , eindeutigen Charakter . Eine 

Verstaatlichung uber den Vorkriegsstand hinaus (verschiedene 
Kohlengruben) oder eine Erweiterung der staatlichen Beteiligung 
(Eisenbahnen , Hochofenwerk Ymuiden und Luftverkehrsgesellschaft 
K. L.M. ) ist nicht erfolgt . Jedoch beabsichtigt die Regierung 

die Verst aatlichung der Nationalbank . Auch sind einzelne weitere j 

auf bestimmte Sonderfälle beschränkte Socialisierungsmassnahmen 
. nicht ausgeschlossen . 

Bezuglich der Nationalbank (De Nederlandsche Bank) besitzt 

die Regierung bereits auf Grund des Bankgesetzes v on 1937 weit -
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gehende Direktions- und Kontrollbefugnisse. Die Wahl des Prä

sidenten und der Verwaltungsratsmitglieder unterliegt ihrer 

Bestätigung, und sie kann d'::ffi Verwaltungsrat, wenn ihr das im 

Interesse der allgemeinen Währungs - und Finanzpolitik zweek

mässig erseheint, Anweisungen erteilen. Aueh ist sie ermäehtigt, 

oin besonderes Organ mit beratenden Eigensehaften bei der Na

tionalbank einzusetzen. Vondieser Ermäehtigung hat die Regie -
.~ ~ -

rung Sehermerhorn dureh eine Verordnung vom l . Oktober 1945 

uber die Einsetzung eines Bankrats (Bankraat b:ij de Nederland 

sehe Bank) Gebraueh gemacht. Gleiehzeitig hat sie einen Saeh

verständigenaussehuss mit der Ausarb8itung von Vorschlägen fiir 

die Reform des Bankgesetzes von 1937 berufen, das wtihrend der 

Besatzungszeit ausser Kraft gesetzt worden war . Der Berieht 

dieses Ausschusses liegt noch nicht vor . Das im Juni 1946 ge

bildete Kabinett Beel hat jedoch im Rahmen des dem Parlament 

am 5. Juli 1946 vorgelegten Regierungsprogramms "die PrLifung 

verschiedener Verstaatliehungen, in erster Linie derjenigen 

der Nationalbank" angekiindigt, "lilld hat diese Priifung zunächst 

cinem besonderen Aussehuss Ubertragen . Es wird erwartet , dass 

die Vorlage des Gesetzent'Nurfes -Cfber die Verstäatliehung der 

Nationalbank demnäehst erfolgt , und di eser in seinem Charakter 

dem Gesetz liber die Verstaatliehung der Bank von England ent - 

sprechen wird . Der am 1 . lO . 19~ 5 eingesetzte I~ankrat trägt dem ... 

gemäss provisorischen Charakter . Er bestcht aus 8 Vertretern 

des Wirtschaftslebens und der Wirtsehaftswissenschaft . Den Vor 

sitz fiihrt T. de 'Tries , Professor an der Universität Amsterdam . 

Die konstituierende Si tzung des Bankrats hat am 16 . September 

1946 stattgefunden. Als dessen Hauptaufgabe bezeichnete der 

Finanzminister in seiner Eröffnungsansprache eine Vertiefung 

der bestehenden guten Zusammenarbeit zwischen der Notenbank und 

der staatlichen Finanz- und Kredi.tpolitik . 

Ob die von der Regierung angekundigte Pr iifungder Frage 

wei terer Verstaatl ichungsn zu ein'_~r Empfehlung o.de r zu einer 

Ablehnung entspr(-)chender Massnahmen ftihr en vvird J bleibt abzu

warten. Sollte das erstere der Fall sein , rechnet man damit , 

dass sie sich auf die Einbeziehung (;ini ger weiterer Kohlenzechen 
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in Ergänzung der seit langem staatseigenen Gruben beschränken 
werden. 

Die innerpolitische Lage macht eine solche Beschränkung 

ebenfalls wahrscheinlich, .obwohl die Socialisieru:'lgstendenzen 

im hOlländischen Parlament tiber eine grössere Anhängerschaft 
verftigen als im belgischen, da sich ausser den holltindischen 

Kommunist.en auch die Socialisten sowie einzelne radikale Grup

pen der Katholischen Volkspartei hierftir einsetzen. In der Re ,,· 

gierung sind gegenwärtig lediglich die Katholische Volkspartei, 

die den Ministerpräsidenten stellt, und die Socialisten vertre 

ten . Die Kommunistische Partei sowohl wie die konservativen und 

liberalen Parteigruppen stehen ausserhalb der Regierung. Die 

Katholische Partei verfii.gt in der Zweiten Kammer Uber 32 %? dis 

Socialistische tiber 29 %, die Konservative liber 13 %, die KOD-

I munistische ii.ber 10 % und drei kleinere Gruppen einschl .o der ::-.J l · 

beralen verftigen tiber die restlichen 16 % der Stimmen. 

Stockholm, 15. November 1946. 
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Die P1äne flir die Reorganisation der englischen Industrie 

( S t and vom l. 12 . 19 46 ) 

Die Monate <-Juni und August 1945 brachten fD . .r Engle.nd ku.rz 

nacheinunder die Bildung einer Labour-Regierung und mi t der Ka

pitulation Japans die Beendigung des Krieges. Das fast gleichzei

tige Eintreten diesel' beiden Ereignisse hatte zur FQlge, dass die 

von der Koalitions .... Regierung Winston Churchills vorberei teten }'lä

ne fiir die Umstellung von der Krj.egs- auf die Friedenswirtschaft 

mmmehr von einer - auf eine sichere Mehrheit im Unterhaus ge

stiitzten - sozia1istischen Regierung durchzufiihren waren . Dariiber 

hinaus kamen damit aber auch die langfristigen Fläne fur die Re

organisation der englischen Industrie mit einem Schlage in neues 

' Fahrw8.sser. Solche Pläne lagen zwar fiir eine Reihe von Industrie

, zweigen vor, wichen aber stark voneinandeI' ab und zeigten insbe-
I 

sondere filr die grundlegenden Industrien wie den Kohlenbergbau und 

die Eisen- und Stahlincustrie anscheinend uniiberbriickbare Gegen

sätze zwischen der Auffassung der industriellen Verbände und der

jenigen der Gewerkschaften. Nach Bildung des Kabinetts Attlee war 

zu erwarten, dass in Uebereinstimmung mit dem Wahlprogrrunm der 

Labour Fart y beziiglich der Bank of England und der Schlusselin

dustrien der Vieg der Socialisierung beschritten werden V'lUrde, und 

die praktische Frage war in diesel' Hinsicht Dur noch die, welche 

Industrie::>;weige einbezogen und welche Methoden aabei Anwendung 

finden wurden. Ungewissheit best and dagegen daruber , auf welchem 

Wege die neue Regierung die im Hinblick auf Englands wirtschaft 

liche und finanzielle Lage bei Kriegsende allgemein als notwendig 

erkannte Reorganisation auch der meisten i.ibrigen Industriezweige 

in Angriff nehmen wurde . Drei Monate nach ihrem Amtsantritt be

schritt die Regierung auch in dieser Hinsicht neue VIege, und 

zwar durch die Einsetzung von Arbeitsgemeinschaften (flWorking 

Parties") fUr bisher ftinfzehn Industriezweige , die sich unter 

einem unabhängigen Vorsit zenden zu gleichen Teilrm aus l) Unter

nehmern , 2) Arbeitern und Angestellten und 3) unparteiischen 

Sachverständigen zusarnmensetz6n und deren Aufgabe in der Zusam

menfassung aller Vorschläge zu einem eir:hei tlichen Reorganiea-
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tionsplan fur den betreffenden Industriezweig besteht~ Nachdem 
die ersten funf dieser Working Party--Reports vorliegen, ande
rerseits auch die Socialisierungsgesetzgebung in ihren Grund
zugen feststeht, zeigt ein Ueberblick uber die Gesamtentwick

lung nach nunmehr lt-jährigen Amtsdauer der Labour-Regierung 

folgendes Bild: 

I 

Socialisier~ 

Die Gesetzgebung fU~ den Uebergang des Eigentums und des 

Betriebs auf den Staat ist abgeschlossen beztiglich der Bank 
von England, des Kohlenbergbaues, des Luft- und des Nachrich
tenverkehrs (British Overseas Airways Corp" British European 
Airways und British South American Airways bezw. Cable and 
Wireless Ltd.). Noch im Stadium der Vorbereitung befindet sich 
die Socialisierung des Inlandtransports (Eisenbahnen, Strassen
transport, Kanäle, Dock- und Hafenanlagen), der Elektricitäts
und der Gasversorgung. Der Gesetzentwurf betro den Inlandtrans
port ist dem Parlament am 28.11.1946 vorgelegt worden, derjenige 
uber die Elektrici tätsversorgung ist fUr die nächst e Zeit ange

kundigt. Was die Eisen- und Stahlindustrie anbetrifft, so hat 
die Regierung ihren urs~runglich angekundigten Plan einer teil
weisen Socialisierung zunächst aufgeschoben. Gemeinsam ist der 
bisherigen Gesetzgebung die Uebertragung umfassender Vollmachten 
auf den zuständigen Minister, so dass die praktische Bedeutung 

in hohem Grade davon abhängig sein wird, in welchem Sinne die 
Regierung von diesen Vollmachten in personeller und materieller 

Hinsicht Gebrauch machen wird. Die bisher erfolgten Ernennungen 
fUr die leitenden Stellen der Bank von England und des neuen Na
tional COal Board sowie der 8 regionalen Coal Boards lassen dar
auf schliessen, dass der Wunsch besteht, eine Politisierung im 
Bereich der verstaatlichten oder zu verstaatlichenden Wirtschafts
zweige zU vermeiden, die Anwendung privatwirtschaftlicher Grund
sätze und die Verwertung der geschäftlichen und technischen Er
fahrungen der Privatwirtschaft also auch wei terhin sicherzustel-
len. So ist bei Ernennung des neuen Verwaltungsrats der Bank von 
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England der weitaus grösste Teil der bisherigen Mitglieder uber
nommen und die Amtsdauer des bisherigen Gouverneurs - Lord Catto 
sowie die seines Stellvertreters lim 5 Jahre verlängert worden; 

unter den drei neuernannten Mitgliedern befindet sich ein Ve r 
treter der Gewerkschaften. Das am 15.7.1946 gebildete National 
Coal Board besteht unter Leitung eines der massgebenden Kohlen
fachlevte, lord Hyndley (seit 1942 Controller-General im Ministr;) 
of Fuel and Power; 1918-38 und 1939-42 Commercial Adviser im 
Mines Department), aus 8 Mitgliedern, von denen 6 technische, 
wirtschaftliche oder finanzielle Sachverständige und 2 fruhere 
Gewerkschaftsfuhrer sind (darunter der ehemalige Leiter des 
Allgemeinen Gewerkschaftsbundes, lord Citrine). Charakteristisch 

ist auch die Heranziehung des fUhrenden technischen Sachverstän
digen der als besonders leistungsfähig geltenden holländischen 
Staatsgruben, der in den Dienst des National Coal Eoards tiber
tritt. Bei der Festsetzung der Entschädigung der bisherigen Ei
genttimer der Minen, die anstelle der Aktien Staatsobligationen 
erhalten, ist in grossem Umfange von der Methode der Schiedsge
richtbarkeit Gebrauch gemacht worden. In dieser Hinsicht wie 
auch bezuglich der Abfindung der bisherigen Aktionäre der Bank 
von England, der Cable & Wireless Ltd. und der British Overseas 
Airways Corp., war das deutliche Bestreben zu erkennen, eine mög~ 
lichst faire Lösung herbeizufiihren. Weniger eindeutig ist die vom 
National eoal Board zu erwartende geschäftliche, insbes. die 
Preispolitik, der nach dem Gesetz das "öffentliche Interesse" Zl>· 

grundezuliegen hat - "the public interest in all respects, in
cluding the avoidance of any undue or unreasonable preference or 

advantage." Wieweit die vorgesehene Vertretung der Interessen 

der Verbraucher zu deren hinreichender .Berucksichtigung bezuglich 
Preis und Qualität fUhren wird, kann nur die Zukunft zeigen . Was 

die technische Reorganisation der Gruben anbetrifft, so stehen 

hierfur nach der Verstaatlichung 150 Mill. t zur Verfugung. Da 

die fur die Lage im Kohlenbergbau entscheidende Frage neben der 
technischen und organisatorischen Erneuerung diejenige einer Ver
mehrung der Arbeitskräfte und einer Steigerung der individuellen 

Arbeitsleistung ist, wird es zunächst vor allem darauf ankommen, 
ob die Gewerkschaften ihren auch gegenwärtig noch aufrechterhal--
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tenen Widerstand gegen die Einstellung ausländischer Arbeits 

kräfte - von denen in erster Linie solche polnischer Nationali

tät in England zur Verfligung stehen - aufgeben und ob sich die 

Erwartung der Regierung erfullt., dass nach der effektiven Ueber

nar~ender Gruben durch das National Coal Board - Stichtag ist 

der l . Januar 1947 - ein neues Arbeitsethos zu einer Steigerung 

der Arbeitsleistung des einzelnen Bergmannes fuhren wird . Die 

gegenwärtige Situation ist gekennzeichnet durch die Tatsache, 

dass der KOhlexport prakt isch eingestellt ist und die Regierung 

trotzdem damit rechnet, dass im Winter 1946/7 die Förderung um 

wöchentlich 100 000 t hint er dem dringendsten Bedarf zurlickblei-

ben wird und daher einschneidende Beschränkungen im Transportwe

sen und in der Elektricitätsversorgung notwendig werden können . 

Die Verstaatlichung des Luftverkehrs und des uberseeischen 

;~achrichtenwesens betrifft zwei Sonderfälle , die ledigIich eine 

Erweiterung frliherer Massnahmen bedeuten oder - bezgl . der Cable 

and Wireless Ltd . - auf Drängen der Dominions im Rahmen der bri

tischen Empire-Politik getroffen worden sind . Von grundsätzlicher 

Bedeutung ist dagegen einersei ts der Verzi,cht auf jeg1iche Socia

lisierungsversuche gegenliber der See - und der Kustenschiffahrt 

sowie gegenuber dem Versicherungswesen, andererseits die minde-

stens vor1äufige Aufschiebung solcher Massnahmen gegentiber der 

Eisen- und Stahlindustrie . In Bezug auf die See- und die Kusten

schiffahrt hat Mr . Herbert Morrison und in Bezug auf das Versiche ·~ 

rungswesen Sir Stafford Cripps im November 1945 die negative Ent~ 

scheidung der Regierung im Unterhaus mitgetei1t . 

Von besonderem Interesse ist die Entwicklung beztiglich der 

Eisen- und Stah1industrie, deren Socialisierung ebenso wie dieje .. · 

nige des Koh1enbergbaues seit langem unter den gewerkschaft1ichen 

Forderungen in der ersten Reihe steht . Sie wird damit begrlindet, 

dass die Privatwirtschaft versäumt habe, die Erzeugung in diesen 

Industrien den nationalen Erfordernissen entsprechend zu steigern 

und die Produktionskosten zu senken, und dass angesichts des Um

fangs der erforderlichen Investitionen die finanziellen Mittel auf 

jeden Fall nur vom Staat zur Verftigung gestel1t werden könnten . 

Die Debatte war nach der Beendigung des Krieges in Europa 0-:::3uyc·" 
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in ein neues Stadium getr ten, dass die RegieYQng die Iron and 

steel Fede:ration dureh ein Sehrei bfm vom 31. 5.1945 aufgefordert 

hatte, binnen 6 Mnnaten einen ReorganisationsrIan vorzulegen. Er 

sollte s ioh auf 5 Jahre i.:~r8trecken und das Eauptgewieht auf die 

Steigerung des Exportsin der Ei'senverarbeitung, mögliehste Senk

ung von Brennstoffkosten und -verbrauch, vermehrte Anwendung von 

Methoden zur Massenfabrikation und die bessere Ausniittmng der Ka

pac i tät le,istungsffi.higer Betriebe legen. Eine ent spreehende, je

doch auf Vorlage nur allgemeiner Riehtlinien fiir die Modernisie

rung beschränkte Aufforderung war am 22.6.45 an die Organisation 

der Eisengiessereien und der Produzenten von Halbzeug (Joint 

Iron Council) ergbngen. Die beiden Verbände legten ihre Beriohte 

der - neuen - Regierung im Dezember 1945 bezw. Februar 1946 vor. 

Sie sind im Mai 1946 als Wei Gsbueh veröffentlicht \'Vorden. Der 

Plan d0r Iron 8.nd Steel Federation - derjemge des Joint Iron 

,Council kann fur die Zw€eke dieser Uebersicht ausser Betracht 

bleiben - basiert auf einem durohschnittlichen jährlichen In

landsbedarf flir die Jahre 1950-1955 in Höhe von 13 Mill~ t 

(Höchstziffer in den Vorkriegsjahr·:m :::: 11,6 Mill. t /1937/ ) und 

einem Exportbw'1arf von 3 .Mill . t (Vorkriegsdurchscr..ni tt: 2j· Mill. 

t). Unter Berunksichtigung der iibliohen Sohwankungen im Zugang 

an Arbeitskräf!.:en wira dGr Normalbedarf an RO[iE:;is~;n und -stahI 

infolgedf;c:,sen auf 1:5,5 Mill. t Geschätzt . Dementsprechend sisht 

der Plan der Iron and Steel Federation im Lauf::; d0r Yli:ichsten 

7t Jahro eine Erhöhung dor Kapacitlit von gegcYlwärtig 14 Ctat

säehliohe Produktion zur Zeit etwa 13 MilJ. t d .h. dem Vorkriegs

stand entspr8chend) uuf 16 MilL t mit einer effekt iven Produk

tion von 15 Mill. t und einen jährl. Stahlimport von 500 000 t 

vor . (geg.enw~.rtiger Import etwa 500 000 t, d.h. 1/3 d(~r Vor

kriegsq'J.antität). Der Plan umfas;3t df::tailli8rte VorschUige fUr 

die praktische :Ourchfiihrung, dis zu ca . 40 '1u bereits im Gf,:nge 

ist , und fur die rr].eichzeitige Modernisierung der Industrien. Die 

Kosten sind auf leG Mill . ,~ bcziffert, w()lchen Eetrag die Indust 

rie glaubt zu 50 % aus eigenen Mitt eln aufbriY1.gen zu könnell. 

])~;r Plan fand in der Öffentlichkeit als nicht wcitgehend 

geriug eine geteilte Aufnahme. DiD Regiarung erklärte im April 
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1946, dass sie ihn zwar in manchen Teilen als Basis acceptiere, 
die Durchfiihrung der Reform aber au.:f dem Wege der Socia1isie
rung bestimmter, von Fall zu Fall zu bestimmender Teile der In
dustrie beabsichtige. Die ~ederation 9f British Industries hatte 
zu den Regierungsplänen in einer gru..lldsätzlichen Erklärung vom 
20.2 . 1946 Stellung genommen, nach der "on account of the struct
ure of this industry, any attempt to nationalize it would greve-. 
ly endanger the smooth and effective restoration of the steel 
using industries and their maintenance at the levels of output 
demanded by our new economic situation" • TI:Le Regierung kUndigte 
im Verfolg ihrer Politik im Mai 1946 die Errichtung eine s Na
tional Steel Board an , zu dessen Aufgabe neben der Durchfiihrlmg 
der Reorganisation der Industrie auch die Beratung der Regierung 
bei der Vorbereitung der Socialisierungsgesetzgebune gehör en 
soJlte . Unter diesen Umständen lehnte die Industrie eine Mitwir-

, kung in diesem Board ab . Es folgte eine Feriode der Spannung und 
Ungewissheit , die erst liberwunden wurde, als die Regierung im 

August 1946 auf eine Mitwirkung des Board an der Vorbereitung 
von Socialisierungsplänen verzichtete . Die Industrie gab gleich
zeitig ihre ahlemlende Haltung gegenliber dem geplanten Board 
auf . Es vmrde einige Wochen später gebildet und besteht aus je 
2 Vertretern der Unternehmer und der Gewerkschaften und 2 unab
hängigen Sachverständigen . Der Vorsitz war zunächst dem Leiter 
der staatlichen Eisen- und Stahlwerke Stidafrikas, Dr. H.J . Van 
der Bijl,911geboten worden, der beim Zustandekommen des Kompro
misses zwischen Regierung und Industrie eine massgebende Rolle 
gespielt hatte . Nach dessen Ablehnung istzum Vorsitzenden Sir 
Archibald Forbes berufen worden (Manager des Getreidemiihlen
Konzerns Spillers Ltd und während des Krieges Produktionsbera
ter im Luftfahrtministerium) . 

Die Regierung ist infolge dieses ZurUckweichens heftiger 
Kritik aus dem eigenen Reihen ausgesetzt gewesen . Sie hat sie 
bisher mit dem Hinweis abgewehrt, dass sie ungeachtet der jetzi
gen tJebergangslösung an der Absicht festhalt e "the essent ial 
principles of pUblic ownership ll auf die Eisen- und Stahlindust
rie anzuwenden und lI control over an appropriata aera" dieser 
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Industrie ZU ubernebrnen. Die Debatte hierLiber ist noch im 
Gange. Ihr bisheriger Verlauf deutet daraufhin, dass die In
dustrie bestimmte Versprechen erhalten hat, die irgendwelche 
tiefgehende Socialisierungsmassnahmen innerhalb einer begrenz
ten Zeitspanne, etwa während der nächsten 2 Jahre, nicht wahr
scheinlich machen und eine weitgehende Berucksichtigung des 
Erneuerungsplanes der Iron and Steel Federation praktisch 
sicherst~flen. Die gegenwärtige Situation ist also als ein 

Schwebezustand zu bezeichnen, der die Eisen- ~nd Stahlindust
rie zwar fur die nächste Zeit der Sphäre der Socialisierung 
entruckt, sie andererseits aber auch nicht in die Reihe der
jenigen Industriezweige stellt, deren Reorganisation eindeu
tig auf privatwirtschaftlicher Grundlage erfolgen soll und de
ren organisatorische Form sich in den Berichten der flinf Work

ing Parties abzuzeichnen beginnt . 

II 

Die Berichte der Arbeitsgemeinschaften 
(Working Parties) 

Sämtliche seit Oktober 1945 vom Board of Trade berufe
nen 15 Arbeitsgemeinschaften (Working Parties) haben die 
gleiche Zusammensetzung . Sie bestehen unter einern neutralen 
Vorsitzenden zu. je einem Drittel aus Unternehmern, Arbeitern 
und Angestellten, und unabhängigen Sachverständigen . Ihre Mit
glieder sind nicht als Vertreter bestimmter Organisationen be 

rufen. Ihre Auftrag geht iibereinstimmend dahin 
"to examine and enquire into the various schemes and 
suggestions put forward for improvements of organisa
tion, production and distribution methods and processes 

in the industry, and to report as to the steps which 

should be adopted in the national interest to strengthen 
the industry and render it more capable of meeting com
peti ti on in the home and foreign markets . " 

Darliber hinaus haben die Arbeitsgemeinschaften irgend 
welche gemeinsame Richtlinien fUr die Durchfiihrung ihrer Auf
gabe nicht erhalten . Die Folge ist, dass die Berichte nach Auf-
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bau, Umfang und Methode stark voneinander abweiehen. nieser 
sehr untersehiedliehe Ch8.rakter wird dadureh noch weiter ver
stärkt, dass das Schwergewieht naturgemäss auf den spec:i.ellen 
teehniseh-organisatorischen Problemen der betreffenden Br:mehen 
liegt, vor allem aber dureh die Tatsaehe, dass in wiehtigen 
Punkten Uebereinstimmung nicht er;?;ielt werden konnte. (Nur zwei 
Berichte enthalten keinerlei Vorbehalte). . . 

Gerade hierdurch kommen jedoch die praktisohen Fragenin 
besonders scharfe J:leleuchtung. Auch treten ungcaohtet aller 
MeinungsverschiedC'nheiten gewtsse einheitliche Tendenzen her
vore Sie kommen vor allem in dem tibereinstimmenden Vorschlag 

der fUnf Berichte zur Ausdruck, die Durchftihrung der Reorgani
sation besonderen neuzuerr:Lohtenden Stellen zu tibertragen, de
ren Zusammensetzung derjenigen der Arbeitsgemeinsohaften sel-

, ber (wie auoh des neuen National Steel Board) entsprechen soll. 
Ob sj.ch dies'.:; Idee durchsetze:n wird, wf;rden die nächsten I'IIonate 

zeigen. Bejahendenfalls wtirde dies bedeuten, dass - in grossen 
Ztigen gesehen - die Modernisierung der eigentliohen Grundin

dustrien und des Transportwesens im Zeiehen der Socialisierung 
und damit auoh in den, Ej.nzclheiten unter der uTh"D.ittelbaren Ve r

antwortung der Regierung selber erfolgen wiJrde, währ(~nd in den 

verarbei tenden Industricm die neuen, aus Unternehmern, Arbei

tern und neutralen Sachvorst~{ndigen gebildeten Organe zu den 
eigentlichen Tr~igern der Reorganisation werden wtirden . 

Sieht mC:iTl von d enjenigen Problemen ab ,di e aussehliess
lieh flir die in Betraoht komrnenden Branchen selber von Interes 

se sind (also z.B. der Frage, welcher Typ Spinnmaschinen zur 
Herstellung feiner Baumwollgarne unt er den gegenwärtigen Ver

hältnissen am rationellsten erscheint oder welohe finanziellen 

und organisatorisohen Massnahmen zu treffen sind, um die tech
nisohe Forsehung im BerGioh der Keramischen Industrie auf den 

erforderlichen Stand zu bringen), so ergi bt sioh f tir die bisher 
behandelten 5 Industriezweigel) folgendes Bild : 

--------------------
l) Seit Maj_ 1946 sind - in der Reihenfolge ihr3r Veröffentliehung 
folgnnd e Berioht e erschienen: Keramische Industrie (Pott ery), Baum
woll- Industrie, Sohuh- Industrie, Wirk- und Strickwaren-Industrie 

(Hosiery) und Möbel- Industrie . 

... 
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Arbeitskraft. 

Sämtliche funf Berichte stimmen darin uberein, dass dem 
Faktor Arbeitskraft fur die nächsten Jahre eine ganz besondere 
Bedeutung beizumessen ist. Der Baumwollbericht sieht ihn uber
haupt als das beherrschende Moment an und basiert den gesamten 
Reorganisati(}nspl~ auf der Frage, wieviel Arbeitskräfte fur 
diesen Industriezweig zur Verfugung stehen werden. Er kommt 
dabei zu"dem Ergebhis, dass im gunstigsten Fall mit 250 000 

Arbeitern und Arbeiterinnen oder 65 % des Bestands von 1939 
zu rechne~ ist - was gegenuber dem Fruhjahr 1946 eine Steige~ 
rting um 10 % bedeut et'. - und daher allein aus diesem Grunde die 
Verwendung arbeitss~arender M~schinen in grösstem Umfange zur 
zwingenden Notwendigkeit' wird . Aus der gleichen Ueberlegung be
zeichnet er den im Januar 1944 aufgestellten Plan des Nach
kriegsausschusses fUr die Baumwollwirtschaft , der auf der Vor-

I kriegsspindelzahl (3si Millionen) basierte, fUr uberholt. statt 
dessen wird in Anpassung an die verfugbaren Arbeitskräfte eine 
Herabsetzung der Spindelzahl um 12t % und dementsprechend der 
Zahl der Webstuhle, sowie die Installierung moderner Maschinen 
und die Einfuhrung der Doppelschicht im Rahmen eines einheit
lichen, auf 5 Jahre verteilten Planes vorgeschlagen. 

Die Berichte uber di.e Keramische, die Schuh- und die Mö
belindustrie behandeln zwar ebenfalls eingehend die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt, sehen jedoch von Schätzungen ab in der Er
wartung, ,dass eine Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingung
en die Gewinnung aer fur die Wiederherstellung und eine gewisse 
Steigerung der Vorkriegsproduktion erforderlichen Arbeitskräf-
te ermöglichen werde. Der Bericht der Arbeitsgemeinsyhaft fur 
die Wirk- und Strickwarenindustrie - einer der wenigen Zweige 
der englischen Textilwirtschaft mit glinstiger Vorkriegsent
wicklung und arihaltend gestiegener Arbeiterzahl - enthält da
gegen ausftihrliche Berechnungen und kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Arbeitskräfte fur das Produktionsprogramm , das eine beträcht 
liche Steigerung gegenuber der Vorkriegszeit vorsieht, nur ge
wonnen werden können, wenn die geplanten neuen Betriebe ausser
halb der bisherigen Fabrikationszentren errichtet und ausserdem 



- als vorubergehende Notmassnahme - in grossem Stile Heimar

beit sowie Doppel- und zum. Teil aucih Nachtschichten eingefuhrt 

werden. 

Rohmaterial. 

Der Saumwollbericht nennt als di 8 charakteristischen 

ZUge der Entwick1ung in der Rohstoffversorgung die nach stän

dig steig.ende Bedeutung den kUnstlichen Fa3ern und dieZuruck ... 

drängung der nordamerikanischen Baumwolle. zugunsten derj enigen 

aus Si.idamerika~ Indien, den britischen Kolonien in Afrika und 

dem Sudan~ In Zukunft könnten die Erfordernisse derZahlungs

bilanz sowie der Ausfall Japans als Käufer von Rohbaumwolle 

diese Tendenz we:Lter verstärken, z.B. in Gestalt eines inten

si7eren Austausches indischer Baumwolle gegen englische Baum

wol1fabrikate. Beztiglich der kUnftigen Regelung des ]3aumVloll-

, handels beschr!inkt sich der Bericht auf die Ford e rUTIg , dass 

die Industrie die Mög1ichkeit haben muss, in freier Konkurrenz 

mit anderen Ländern die entsprechenden Qualitäten zu den gtin

stigsten Bedirgungen zu beziehe:rl. Eine präcise Stellungnahme 

zur Frage der Wiederaufnahm8 des Terminhandels (die l...'1zwischen 

von der Reg ierung in negat ivern Sinne entschieden 'Norden ist) 

vermeidet der Bericht. 

Die Arbei tsgemeinschaft fiir die Viirk- u. Striclcwaren-In-· 

dustrie otellt fest, dass die Versorgung mit Baumwollgarnen im 

Juni 1946 erst 60 % des Standes von 1937 erreichte und. dass bis 

zur vollen Wiederherstellung der damaligen Rate noch wenigstens 

18 Monate vergehen d tir f ten. Die entsprechend8n Daten fUr Woll

und Kammgarn sind 80 % und 12 Monate. Seidengarn ist noch wieder 

in nennenswerten Quantitäten verftigbar. Auch an Kunstseidegarn 

liegen die Bcziige noch erheblich unter denen von 1937. Der 13e

richt bezeichnet diesen Umst and als besond ers nachteilig des

halb, weil durchaus ungewiss se i, wieweit fii.r .hochwertige Da

menstrtimpfe, in denen die Industrie eine ausserordentliche Pro

duktionssteigerung plant, kimftig Nylon die Kunstseide ersetzen 

wird, auf jeden Fall aber Nylon fUr absehbare Zeit nur in so 

begrenzten Mcmgen vcrftigbar sein werde lilld iJber di e Qualitäten 

der angektindigten weiter(·m synthetisch8n F:3.sern noch so wenig 
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bekannt sei, dass mindestens fur die nächsten 2- 3 Jahre der 
Produktion in erster Linie Kunstseide zugrundegelegt werden 
mtisse . ,Angesichts des Garnmangels sei im tibrigen die Beibe
haltung der Preiskontrolle weiter erforderlich . 

Der Bericht tiber die Möbelindustrie enthält keine nähe
re Behandlung d er Frage der Holzversorgung . Er beschränkt 
sich in -dieser Hin~icht auf die Empfehlung, einen besonderen 
Ausschuss zur baldigen Regelung der Frage des kunftigen Holz
Imports einzusetzen . 

Maschinen und Gebäude . 

Die Modernisierung des Maschinenparks und der Werkanla
gen sowie Art und Umfang der notwendigen Neubauten werden in 

. sämtlichen Berichten eingehend behandelt . Der Baumwollbericht 
tibern~t und ergänzt die bekannten Feststellungen der Platt-

. Mission nach d en USA (1944) Uber die t echnische Unt erlegen-
hei t d er Industrie in Lancashire (z . B. uberwiegende Verwendung 
von Mule - Spinn-Maschinen, die als veraltet von keinem anderen 
Lande mehr verwendet und vom Maschinenbau normalerweise nicht 
mehr hergestellt werden; Anteil der automatischen Websttihle nur 
4 % gegentiber 95 % in den USA). Er bezeichnet die radikale Mo
dernisierung der gesamten Industrie innerhalb der nächsten Jahre 
fur notwendig; andernfalls sei eine Schrumpfung auf den Stand 
einer Industrie zweiten oder dritten Ranges unvermeidlich. l ) 

Beztig1ich der Spinnereien - gegenwärtige Kapacität 33,3 Mill . 
Spindeln und zwar 22 , 9 Mill . (veraltete) Mule - Spindeln und 
10,4 Mill. Ring- SPindeln2 ) - wird die etappenweise Stillegung 

l) Die gegenwärtige Situation, gekennzeichnet durch die Tatsache ~ 

dass die Produktion gerade zur Befriedigung des normalen einhei
mischen Bedarfs ausreicht, hat Sir Felix Schuster in seinem Be
glei tschreiben zu dem Bericht als "extreme and even desperate " 
bezeichnet . 
2) In diesen Ziffern ist der Spindel -Bestand der während des 
Krieges stillgelegten Spinnereien (37 %) eingeschlossen, von de
nen di e letzten ab 30,9c46 die Genehmigung zur Wiederaufnahme 
des Betriebs erhalten haben . 
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von 5 Mill . Mule-Spindeln, der Ersatz von 9 MJll . Mule- durch 

3 Mill.. Ri.ng-Spi.ndeln und die ]\'Iodern:isierung von 8 I'!Iill, der 

laufend en Ring-Spind eln vorgeschlagen. In Bezug auf die Webe

reien - gegenwärtiger Bestand : 500 000 'NebstUhle - sieht das 

Prograrnm zunächst den Ersatz von 200 000 handbetriebenen durch 

aut ornat ische Webstlihle vor . 

TIas Zieh1 des Programmes ist eine Steigerungder Produk-. 
tivität ;' nicht eine Senkung des Produkti.ons - Volumens, das etwa 

im gegenwärtigen Umfang erhal ten bleibEln soll. Demgemäss UDl 

fasst der Plan eine Garn- Produkt j on von mindt~stells 982 Millio

nen Pfund (l'bs) und höchst ens 1473 Millionon lbs (TIurchschni tt 

1935- 37 : l 300 000 lbs ; Schätzung filr 1946 : 715 000 lbs) mit 

der ihr entsprechenden Produktion an Tuchen und Geweben von 

. mindestens 3051 Millionen square yards (sq . yds) und h c)chstens 

4730 Millionen sg . yds (TIurchschnitt 1935-37 : 3 920 000 sq . yds) . , 
I FUr den Inlanda1satz ist hierbei in beiden Kategorien gegen-

liber der Vorkriegszeit eine Gteigerung um 5 % vorgesfJhen (bei 

Garnen auf ?OO Millionen lbs , bei Geweben auf 2 300 Millionen 

sq . yds), während die Schätzungen des erreichbaren Exports 

zwischen 282 Millionen und 773 Millionen lbs fur Garne und 

zwischen 751 Millionen und 2430 Millionen sq . yds fur Gewebe 

schw~~mken . ~ie Kosten des Programmes einschliesslich der dafur 

erforderlichen b~ulichen Veränderungen und Erweiterungen werden 

fur die Spinnereien auf 38 Mi11 . f , flir die Webereien auf 29 , 2 

Mill • . f . beziffert . 

Bezuglich des Umfangs und der Kosten der Umstellung , die 

dieser Plan flir dj,c Textilveredelungsindustrien (TIruckereien , 

Färbereien etc . ) nach sich zifJhen wUrde , beschränkt sich der 

Bericht auf die Feststellung , dass deren Kapaci tät eine wesent 

liche Einschränkung erfahren mlisste und auf die Empfehlung , 

dass diese Industriezweige selbst binnen 3 Monaten einen eigenen 

Plan fUr die pr cikt ische D"u.rchfUhrung aufst e11en sollt en . TIrei 

Monate ist auch die Frist, die der Bericht der Spinncrei und 

Weberei flir eine Stellungnahme zu dem gesamten Reorganisations 

plan gibt , bevor die Regjerung ihn zum Gegenstand ihrer Be

schllisse machen sollte o 
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Ilie Arbeitsgemeinschaft Wirk- und Strickwaren-Industrie, 

die die Zukunftsaussichten dieses Industriezweigs als "excel

lent" bezeichnet, legt. dem Programm eine Steigerung des Pro

duktionsvolumens gegenUber dem Vorkriegsstand bi.s auf 125 %, 
fiiT hochwertige Danwnstriimpfe dar'uber himms auf zunächst 

225 %, flir hochwertige Ilamenstri5mpfe dar[Iber hinaus auf zu

nächst 225 % und schli8ss1ich auf 300 % zugrunde. Sie berech

net, da~'s hierfiir zunäcbst (Lieferung in den Jahren 1946 und 

1947) 10 103 Maschinen im Wert von 10 089 000 .f, erforder1 ich 

wären und zwar 1646 im Wert von 908 000 f auslä.ndischer und 

8 457 im Werte von 9 181 000 f englischer Fabrikation. Effek

tiv bestellt Waren hiervon im Friihjahr 1946 613 Maschinen 

(357 000 f ) ausländischer und 4 012 Maschinen (2 754 000 f ) 

englischer J!'abribdion. Nicht eingeschlossen sind in diesen 

Ziffern die Maachinen zur Herstellung feiner IlamenstrUmpfe, an 

denen zur Lieferung in den Jahren 1946 und 1947 erforder1ich 

s ind: 778 Ivlaschinen im Wert von 5 835 000 f (effekt i v best e11t: 

134 im Wert .von l 004 000 f ) und bezliglich deren der Bedarf 

fur die folgende 5 Jahre auf weitere l 100 Maschinen geschätzt 

wird. 

In der Schuhindustrie wird eine Reform des in dieser 

Brar.(.che :Ublichen Syst ems der Maschinen-Verpachtung gefordert, 

die gegenwärtig bezliglich SO % sämtlicher bei (1er Schuhfabrika

tian verwendeter Maschinen in den Händen einereinzelnen Firma 

des Maschinenbaues 1iegt. Di8S8 Reform betrifft vor allem die 

Abschaffung des Systems obligatorj.sche Mitverpachtung auch der 

erforderlichen Hilfsmaschinen. Iler Bericht bezeichnet die Ein

schränkung des Exports von SchuhmaschinE-m und eine Steigerung 

d er Erz(~ugung bri t ischer Schuh-Nf.lhmaschtncn als erforderlic h. 

Bezuglich d er Quali tät der bri t is chen Schuhmaschinen i st eine 

nach d en USA ent sandt e A bordnunc d er Arhei t sgem8inscha f t zu dem 

Ergebnis gekomm8n, dass sie denj enigen ausländ l.schcr Herh.llnft 

entspricht. Nähere Schätzungen des voraussichtlichen Maschinen

bedarfs oder der weiteren Produktions- und Absatz-Entwicklung 

enthält der Bericht nicht. Ilas gle iche gil t flir d en;jenig(~n tiber 

die Möbelindustrie, dE:'r ausschliessli.ch Holz·Möbel fUr den Haus-
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halt einschliesslich Polstermöbel betrifft, deren Fabrikation 
uberwiegend durch kleinere und mittlere Unternehmen erfolgt. 
\Jas 'die Keramische Industrie anbetrifft, die - abgesehen von 
einigen wenigen Grossunternehmen mit Wel truf - als "forgotten 
industry" ,einer durchgehenden t echnischen Erneuerung bedarf, .' 
äussert ' die Arbei tsgemeinschaft Zweifel, ob sich nach dem Bei-
spiel der-,USA die Verwendung automatischer Maschinen in gros
sem Umf'ange empfiehl t ~ da die Leistungsfähigkei t dieses In
dustriezwe1gs in vielen Artikeln auch ktinftig auf der Handfer
tigkeit des einzelnen Arbeiters beruhen werde. Er erwartet eine 
gewisse Steigerung des Inlandabsatzes gegenuber dem Vorkriegs
,stand und rechnet bezliglich des Export-Volumens mit einer 
Steigerung um 75 %, in welchem Falle die gegenwärtige Kapacität 
aufrechterhalten werden könne. 

Die beiden Textilberichte behandeln au~b eingehend die 
Frage, wieweit nach der Situation im englischen Textilmaschinen
bau mit einer Befriedigung des vorgesehenen Bedarfs gerechnet 
werden kann. Bezuglich der Spinnerei~1aschinen wird die Kapaci
tät - wenn auoh bei langen Lieferfristen - vorläufig als aus
reiohend bezeichnet, fur die weitere Zukunft aber nur auf Kos
ten des Exports, der bisher go % der Produktion in Anspruch 
nimmt. Fur alle ubrigen Maschinen wird eine wesentliche Steige
rung der Produktion und der Qualität oder aber der Import, und 
zwarin erster' Linie aus den USA und der Schweiz bezw. in Form 
von Reparationsleistungen aus Deutschland als notwendig be
zeichnet. Mengen- und qualitätsmässig nicht ausreichend ist VOr 
allem die Erzeugung automatischer Webstuhle; Zur Sicherstellung 
einer geregelte~ Versorgung mit Textilmaschinen fordert der Be
richt deshalb eine besondere, unverztiglich einzuleitende Untsr 
suchung tiber die Kapacität des englischen Textilmaschinenbaues. 1 ) 

1) Dieser Anregung hat die Regierung nach einer Mitteilung im 

Unterhaus vom 3.6.46 durch die Einsetzung eines aus 5 Mitg1ie
dern unter Vorsitz von Justice Evershed bestehenden Sonderaus
schusses inzwischen entsprochen. 
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Er ftihrt in diesem Zusammenhang Klage uber ungenugende Zusam
menarbei.t zwischen der Baumwoll- und der Textilmaschinen-In
dustrie - eine Kritik, die sich auch im Bericht der Arbeitsge
meinschaft Wirk- und Strickwaren wiederfindet. Dieser stellt 
die Dringlichkeit ·der - inzwischen in gewissem Umfange ge
sicherten - Au.fnahme der Produktion bestimmter in EnJ;land noch 
nicht hergestellte Maschinentypen iu.r die Herstellung feiner 
. . 
Damenstrumpfein den Vordergrund und sieht erforderlichenfalls 
deren Import aus den USA oder der russischen Besat zungszone 
Deutschlands bezw. die Aufnahme ihrer Produktion in der eng
lisChen Besatzungszone vor. 

Was GrÖc3se und baulj.chen Zustand der FabrikanIagen anbe
trifft, geht der BauIilwollberir::ht davon aus, dass zwar Neubauten 
in grossem Masstabe an sich erforderlich wären, wegen des Mangels 
an Baumat erial und d er gegenwärtig unverhäl tnismässig hohen Bau-

i kosten zunächst das Schwergewicht aber auf den Umbau der be-

stehenden Betriebsstätten gelegt werden muss. In der Wirk- und 
Strickwaren-Industrie, in der auch in dieser Beziehung die Lage 
wesentlich gunstiger ist als in den ubrigen Zweigen der eng

lisehen Textilind~strie, haben trotzdem 45 % aller Firmen die 
vorhandenen Anlagen als unzureichend bezeichnet . Ausserdem sind 
zur Durchftihrung der Pläne fUr die Produktionserhöhung in die

sem Industriezweig auf jeden Fall auch umfangreiche Neubauten 
erford erl ich. 

Konc ont rat ion. 

Der Baumwoll-Bericht schlägt vor, im Interesse einer ge
ordneten Durchftihrung des Plans fur die maschinelIe Neuausrustung 

ihn mit einer schri ttweisen Koncentration ir.nerhalb der Indust
rie zu verbinden . Zu diesem Zweck sieht er sowohl eine weitge
hende Verscbmolzung der bestehenden Unternehmen wie den Zusam

menschluss der Betriebe zu Gruppen vor~ die jede fur ihren Be 
reich die Koncentration und die Technische Reorganisation 80-
wie di(~ Stillegung unrationeller J3etriebe durchfiihren sollen. 
Neben ver8chiedenen anderen VorschIägen ist insbesondere dieser 
gegen die Stimmen von 3 der 4 Unternehmer-Mitglieder der Work
ing Party in den Berich t aufgenommen wo rden (vergl. s. 23/24) .. ' 
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Im Rahmen des Programms soll in jedem wichtigen Zentrum der 

Baumwollindustrie eine Spinnerei und eine Weberei mit den mo

d ernst en tcchnischen und socialen Anlagen errichtet werden. 

Der leitende Gedanke ist dabei der, durch die Demonstration 

eines in jede r Hinsicht Iilodernen Betriebs daran mit zuwirken, 

dass die besondere Abneigung der J'ugendliehen gegen den Ein

tritt in die Baumwollindustrie iiberwunden wird. 

Finanzierung. 

Beziiglich der Aufbringung der fimnziellen Mittel fi.1.r die 

Durchflihrung dieser Reorganisati.onspläne kommt der Baumwoll

Bericht zu der Feststellung, dass die einzelnen Unternehmen im 

allgemeinen nicht in der Lage gewesen sind, hierfv..r ausreichen

de Mittel zurUckzulegen. Er schlägt daher die Bildung eines Re

'organisationsfonds fUr die gesamte Industrie vor, und ZW'3.r aus 

, den Erträgen einer Abgabe pro Spindel und 'Nebstuhl - auf Grund 

einer ent sprechenden Erhöhung der Garn- und Tuchpreise. IJieser 

Plan, der auf der Annahme beruht, dass in den nächsten Jahren 

die Preisfrage von untergeordneter Bedeutung sefn wird , soll 

fUr die Dauer der ·Beibehaltung der Preiskontrolle d . h . etwa 3 

Jahre in Kraft bleiben. Preiserhöhung und Abgabe sind so kalku

liert, dass das einzelne Unternehmen daraL intressiert ist, in 

der Zeit d8·r Geltung dieses Systems seine Erzeugung auf minde

stens go % der Karacität zu steigern. Ein Alternativ-Vorschlag 

sieht eint~ Variierung der Preiserhöhung im Sinne einer geringe

ren Steigerung der Preise fUr den Inlandabsatz und einer stärke

ren Erhöhung der Exportpreise vor . 

Der BAricht Uber die Wirk- und Strickwarenindustrie erklärt, 

dass diese Uber geniigende eigene Mittel verfi.igt , um den e rforder

lichen Ersatz des bestehenden Muschinenparks und di e Modernisi e

rung d er vorhandenen Bauten in den nächsten 2- 3 Jahren zu finan 

zieren , dass aber fiir die vorgesehene Erweiterung der Produk-

tion die Aufnahme neuen Kapitals erforderlich sein wird , dessen 

Beschaffung auf dem normalen Vlege als gesiehert betrachtet wird . 

Die iibrigen :Seriehte beschränken sich beziiglich der Finanzierung.s

frage auf allgemeine Vorschläge, insbes . fi.:i.r eine entsprechende 

steuerpoli tik , od er sie betonen, dass das erford erl iehe Kapital 
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dureh Vermittelung der Industrial and Commereial Corp. und der 

Finanee Corporation for Industry erhä.ltlieh oein dur f te . 

Absatzorganisation. 

Alle 5 Beriehte behandeln TG.ehr oder vJeniger eingehend die 

bisherige und die zu erwartende Entwieklung der Absatzmärkte so

wie die Absatzmethoden. Von allgemeinem Interesse sind dabei die 

Forderung.en handelspoli tiseher Natur. So verlangt der Berieht 

i.iber die Wirk- und Strickwarenindustrie erhöb.ten Zollschutz~ ins

bes. fur hoehwertige Strumpf"'Naren (von denen 1938 auf kunstsei

dene StrUmpfe 54 % des Werts der Gesamteinfuhr an Wirk- und Strick

waren ehtfielen). Diese Forderung wird darnit begrUndet, dass es 

sieh dabei um reines Dumping gehandelt habe. Als Beispiel vJerden 

u. a. jaranische und einzelne belgische Striekwaren angefithrt, de·· 

ren Preise in England 50-65 % unt er d en Preisen fiir ent spreehende 

englisehe Erzeugnisse und in manehen Fä.llen unter denjenigen fur 

'die betreffenden englischen Garne lagen6 Der Bericht tiber die 

Sehuhindustrie empfiehlt ebenfalls verstärkten Zollsehutz und zwar 

dureh Einftihrung eines Mindestsatzes beim ad valorem-Tarif und 

allgemein durch Besehränkung des Imports auf Quantitäten, die die 

heimische Industrie stimulieren, aber nicht niederdriieken. 

FU.r die Absatzlage in der Baumwollindustrie ist c1ie grundle

gende Verschiebung des Verhältnisses von Inlands- UJlc1 Auslands

markt bezeichend. l ) Die Sehätzungen tiber die Zukunftst?ntwicklung 

sind bereits wiedergegeben worden (vergl. S. 12). Beziiglieh des 

Exports betont der Bericht die Ungewissheit aller Fakto:cen fUr ei

ne zuverlässige Beurteilung: "We wish neither to ereate complacen

ey by parading great expeetattons nor t o discourage ventures by 

prophecying hard times". Der zu er"wart ende Steigerung de s Bedarfs 

flir Baumwollerzeugnisse in der Welt stehe die erhöhte Kapacität 

zahlreieher Länder gegentiber. Von besonderer Bedeutung sei hier-

Der Berieht bemerkt hierzu in einer FLlssnote: "It used to be 

said that Lancashire spun for the homemarket before breakfast, an) 

for all the rest of the day on export orders; the· pas i ti on is very 

d ifferent now". 
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bei ausser der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit Indiens, Chinas 
und Brasiliens auch weiterhin die japanische Konkurrens . Da ein 
gewisser Export Japans offensichtlich 8uch klinftig zugelassen wer
den ID"iisse und die Sch"vVerindustrie einschneidende ,Beschränkungen 
erfahren werde, sei mit einer umso stärkeren Entwicklung der Fer .. 
tigindustrien zu rechn",m. Auf jed~n Fall mUss(:; dann dafUr gesorgt 
werden, dass Japan nich erneu.t zu einer Bedrohung der Arbeitsbe-
d ingungen"and Erer Länd er wird. 

Die praktischen Ergebntsse der fur 1947 geplanten Intern. 
Wirtschaftskonferertz s8ien nicht vorsuszusohen. Lancashire als 
Producent hochwertiger Artikel \7UrOe zwar mehr :,,18 die meisten an
deren Branchen von einer liberalen Handelspolitik profitieren,z.B . 
durch Zollermässigungen in den USA und in Indien; andererseits 
habe es aber eine Schwächung seiner Position in den Gebieten zu 
erwarten, in denen es eine Präferenzbehandlung g~;ni esse und auf 

f -

, die sich sein Export vor dem Kriege in steigendem Masse koncent -

riert habe. Diese Frage wird auch im Bericht dcr Arbeitsgemein
sc.haft Wirk- und Strickwaren behandelt, der dabei zu dem Schluss 
kommt, d ass ungeacht et der nat iOtl.alwirtschaftlichen Vorteile, die 
ein freierer Aussenhandel haben könne, dieser Industriezweig dabei 
jedenfalls im Endergebnis mehr zu verlil'3ren als zu gewinnen habe. 
Die noch offeno Frage der kiinftigen Stellung der Konkurrenzindust .. 

rien in Deutschland, Italien und Japan wird als besonders bedeu
tungsvoll unterstrichen. vVrihrend der Export an Wirk- und Strickwa

ren vor dem Kriegc fast ausschliesslich nach den sngl . Dominions 
ging, ist die nach den USA entsandte Abordnung der W0rking Party 

zu dem Ergebnis gekommen, dass fUr bestirnmte Produkte (ausgenom
men hochwertige DamenstrUmpfe) eine wesent liche Steigerung des 
Exports nach den USA und in gewissem Umfange auch nach SUdamerika 
möglich ist . Sie hat ausserdem festgestellt , dass diese Branche 
preis- und qualitätsmässig wie auch bezUglich der Fabrikationsme
thoden der amerikanischen Konkurrenz-Industrie .im allgemeinen min
destens ebenburtig ist •. Das erreichbare Export - Vo1umen wird auf 
insgesamt das 3- 4 fache des Vorkriegsstandes beziffert . 

Der Bericht iiber die Möbelindustrie betont beziiglich des In·· 
landabsatzes die Abhängigkeit dieser Branche von den Mögli~hk~i. 

ten ein~r Steigerung des Lebensstandards. Der Export spielt eine 
untergeordnete Roll e c Dagegen wird auf die zu erwartende Inlands 

konkurrenz seit ens der skandinavisch en Li:ln(1°l:: hi lig ewiesen. 
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Ohwohl alle Working Parties aueh die Verbesserung des Dist

ri.butions-Apparats zum Gegenstand der Untersll.ehung machen, erhal

ten nur die beiden Textil-Beriehte eine eingehende Stellungnahme 

zu diesem Thema. Die Arbeitsgemeinsehaft fUr die Baumwol1indust

rie stellt dabei die Funktionen des "merehant c onverter" in den 

Vordergrund, dessen Angaben in der Regel flir Menge und Typ der 

Produktion der Webereien massgebend sind, und der seinersoits die 

Art der 7~~iterverarbei tung der Stoffe dureh die Textilve:cedelungs-

1ndustrie bestimmt. Als der wieht igste Vermi ttler zvvisehen Produk

tion und Verbraueh nebme er sowohl flir den 1nlandsabsatz wie flir 

den Export eine zentrale Stellung in der englisehenBaumwollvvirt 

sehaft ein . Man könne als o sagtm, dass mit Ausnabme einiger weni

ger vertikal aufgebauter Koneerne, in der Baumwollindustrie die 

Verkaufsabteilung getrennt von der Fabrikation a1'bei te. Infolge 

dessen sei diese im Gegensatz zu den Ye1'hältnissen in den meisten 

, anderen Industriezweigen nieht in der Lage, selbst die Bedlirfnisse 

, des Verbrauehers zu studieren und zu beeinf1.ussen~ D(:~r eigentliehe 

Gross- und Einzelhclndel träte in dieser Br,StYlehe an Bec1eutung ge 

genUb~~;r dem eonverter 8benso zurllek wie der Djrektverkmlf dureh 

die Industrie . Ausgehend von diesel' Situati on, unt ersueht der Be

rieht die Kosten und die 1Jeistungsfähigk'3it des Distributionsappa

rats mit dem Ergebnis, dass der Anteil del' Verteilungskosten am 

Endpreis ZWar denjenigen in den meisten 3llderen englischen 1n

dustriEZwejgen wie in anderen Ländern (insbes . auch den USii) ent

spräehe, aber als wcit häher bezeiehnet werde:n mUsse als im na

tionalen Intfjresse gerechtfer"tigt erscheine, und dass bezliglich 

der Qualität der Absatzorganisation wesentliehe Ve1'besserungen 

mi5g1ieh seien. Zum Beweis wird die Kostenzus8I!lmensetzung bei ver

schit.~denen Klf';iderpreisen auf dem englisehen Markt angefiihrt, bei 

denen z . B. f~ir einen bestimmten T:rp Mädehenkleider die industriel ·, 

len Vcrarbei tungskosten (SpiY'..nen, Webon und AusrUsten) l4~ und die 

Abs!:J.tzkosten (Converte1', Gross - und Einzelhandel) 42,2 % des End

preisE:~s ausmaeht en . Bei Unt ersuehung der LeistungsfFihigkei t des 

Verteilungsapparats geht der Bericht u.a, auf die F1'age ein, wie

weit der Handel dureh Verzettelung der Aufträge in eine grosse 

Za11l relativ kleiner Bestellungen bei der Industrie und dureh 

ubertriebene .Anspri.iche bC-Jzijglich :M.ode und Mar~nigfaltigkeit der 

FabrikCtte die ration81le lmsnutzung des I'roduldionsapparats er-
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schwert habe. Er kommt zu dem Schluss,dass diese Tendenz vielfach 

nicht so 3ehr auf den Wiinschen des' letzten Verbrauchers beruht 

als auf der zu grossen Z,~hl der Zwischenhändler. Auch in Bezug auf 

den Absatz im Auslande habe die im Verhäl tnis ~m el. em ständig ge

S11nkenen Exportvolumen zu gros se Zahl der fL·mdelsfirmen zu der 

gleichen Tendenz und darUber hinaus zu einer iiberrnässigen Senkung 

der Preise auf manchen Märkten gefi.ihrt. Diese Erscheinungen seieh 

dagegen 'nicht auf Ubermässiges Gewinnstreben seitens des Handels 

zurUck!3ufUhren ge'wesen, dessen Gewinne sich vielmehr im allgemei

nen in Verhältnis zum investierten Kapital in mässigen Grenzen be

wegt hätten. F'L1.r die Zukunft empfiehl t der Bericht als A,bhilfe 

engere Zusammanarbeit zwischen Industrie und Handel und intensive

re Marktforschung auf wissenscha:ftl iche Grundlage, - flir den Ex

'port unter Verwendung eines bei der Bri tish Overseas Cotton Ltd, 

verfligbaren Fonds von 350 000 ~ -, vor allem aber stärkere ~kti-

,f vi tät der Industrie selber auf dem Distribut ionsgebiet: "The ne

cessary improvements cannot be secured only by tackling the prob

lem from the merchanting end. The steps must start from the pro

ducer's end and the drive must come from thern". 

Die Au s fli hrung en des Bericht s d er :\rbei tsgeme inschaft flir 

die Wirk- und Strickwarenindustrie beziehen s ich in erster Linie 

auf den Binnenmarkt und decken sich in dieser Hinsicht im wesent

lichen mit denen des Baumwollberichts. Auch sie betonen die Not

wendigkeit grösserer Planmtissigkeit und Koncentration bei der 

Auftragsvergebu~~ im Interesse der Sicherung möglichst kontinuer

lic11er Produktion. SiE behandeln die verschiedenen Formen des 

Einzelhandels in ihrer Bedeutung fur den Absatz von Wirk·. und 

Strickwaren und empfehlen im Interesse des Verbrauchers nach dem 

Vorbild der USA die Aufste11ung einheitlicher Verkaufsregeln 80-

wie den Ausbau der Marktforschung, einheHliche Kalkulationsmetho 

den etc. Die 13erichte liber die Schuh- und die Möbel-Industrie be

schränken sich auf die Empfehlung, die Ve~kaufsorganisation fUr 

die betro F'abrikate zum Gegenstand besonderer Untersuchungen zu 

machen. 

Beidc Textilberichte enthalten den Vorschlag auf Errichtung 

einer zentralen Vcrkaufsorganisation (Central Marketing Company), 

die auf kommerzieller Basis und unter Beteiligung des Handels in 
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arster Linie den Massenexport relativ billiger Artikel und die 

Koncentrierung kleiner Aufträge i.L1}ernehmen~ den Zusmnmenschluss 
industrieller Unternehmen zu Exportgruppen fördern und systema

tische M8.rktforschung betreiben so11. Bezhglich der Baumwo11e 
soll diese Gesellschaft an die Stel1e der halbstaatlichen British 

Overseas Cotton Ltd. treten. 

Lohn- und. Arbei tsbedingungen.!. 

Die Lohnpo1i t ik als Gegenst ~'lnd laufender Verhf::Uldlungen zwi

sehen Arbeitgebervl--jrbänden und Gl3werkschaftE:m tritt in den Bs

riehten gegenliber den sonstigen Problemen in den Hintergrund. 

Das gilt namentlieh fur die Baumwoll-Spihnerei und -Weberei, flir 

welehe Branchen die Rc~gierung 2 Sonder-Aussehlisse zu einer grund

sä tzliehen BehandllIDg der Lohnstruktur berufen hat, Sämtliche Be

richte sehildern jedoch mehr oder weniger eingehend die gegenwär-

f tige Zusammensetz1lng der Arbei tskräfte und die Entwicklung der 

Besehäftigungslage im letzten Jahrzehnt. In diesem Zusammenhang 

fordert d er Baumwollberi.cht unt er Hinweis auf die personellen 

Verhältnisse in der nordamerikanisehen Baumwollindustrie eine 

Verjlingung innerhalb der leitenden Stellen: "The lead in the 

next years must be taken by men whosa interest lies ten to twen

ty years ahead." Ferner enthalten die Berichte detaillierte Vor

schläge fi.IT die Verbesserung der Arbeitsbecingungen, der kultu

rellen und sanitären Einrichtungen aller Art, der Ausbildungs

und Aufstiegsmöglichkeiten und zwar im allgemeinen mit dem Ziel, 

in dil?ser Beztshung mindestens den Standard der im Kriege er

richteten "nf0Uen" Industrien zu erreiehen. Hierin erblieken sämt-o 

liehe Working Parties eine unerlässliche Voraussetzung flir die 

Erhaltung der bisherigen und die Gewinnung neuer Arbeitskräfte 

sowie fiir die Sicherung des Naehwuchs8S. Als besonders dringlich 

wird eine Verbt;sserung der Sehulung des Personals in denjenigen 
Industriezweigen bezei.ehnet, in denen kleine oder Handwerksbe

triebe eine massgebende Rolle spielen (Keramische und Möbel~In

nustrie ). 

Forschung. 

TIetaillierte Vorschläge sämtlicher Berichte gelten auch dem 

Ausbau der Forschung auf dem Gebiet der Produkt i.on, des Absatzes 
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und der Arbeitsbec1ingungen . Sie nerunen in der Regel den Stand des 

]'orsohungswesens in den USA als Vorbild und stellen die Notwendig

kett einer Coordinierung dureh eine Centralstelle fUr den betref

fenden 1ndus"tr.ie zweig in den Vordergrund • 

Organisation der Industrie . 

In dem Vorsohlag zur Errichtung einer solchen Zentralstelle 

stimmen (111e Berio·hte iiberein . Drei (Baumw011e - , Keramische und 

Möbe1- 1nduDtrie) scn1agen hierfur die g1eiche Zusammensetzung vor, 

wie sie die· Vvorking Party selber aufweist . Die Fu.nktionen der 

neuen Stelle' - "Poti{ery Advisory Board", "Cotton Council" und 

"Equipment B0åtrd ", "Hosiery and Knitwear Council ", "Shoe Manuf'act 

uring Servie es Board" , "National Furni ture Council " - sollen nach 

einigen Berichtell lediglich beratender Natl:tr sein , nach anderen 

. auoh exekutiven Charakt er erhalten kömle . FUr d l e Finanzier ung 

wi rd teils eine solche aus öffentl ichen Mitteln , teils eine Ver

. tei.1ung der Kos ton auf Regierung und 1ndustrie vorgeschlagen . 

Die weitestgehenden und angesichts der Stellung dieser 1n

dustrie im eng1ischen 'fhrtschaftsleben wichtigsten Vorochläge sind 

diejenigen des Baumwoll- Berichts . S.Le sehen - "as a key point in 

the recommendations" - die Errichtung eines Cotton Council und ei 

nes besonderen Equipment Board vor . Di.e Mitglieder des Cotton 

Council sollen von der Regierung ernannt werden. Sie sollen unter 

einem unparteiischen Vorsitzenden zu je einem Drjttel aus Unter

nehmern (Industrie und Handel) , Arbeitern (Gevver kschcdtE-m) und un

abhängigen Sachverständigen bestehen . Die F"u.nktionen 8011en die 

einer Tr:~)Uhandstell e gegentiber Regierung und Industrl_e sein, d. h . 

äer Council soll einerseits die Auffassung der Industrit.~ in ihrer 

Gesamthei t (Unternehmertum und Gewerkschaft~:)n) gegeniiber der Re .... 

gierung und der öffent lichen Meinung vertreten, and ererseits als 

eine "agencylI fungieren , "through which the GovE-'rnmcnt can exer

cisG its powers or which can advise the Government on their exer 

cise . fl Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben soll der neue Council die 

erforderlichen gesetzlichen Vollmachten erhaltrm . Die verbleiben

d~n FunktionE;n der Kriegswi rtschaftlichen Stel len auf dem B:-lum

woll- Gebiet (Cotton Board und Cotton Controll,;r) sollen auf ihn 

tibergehen . Die Frage der Fin::mzierung ist vorläufig offen gelas 

sen, der Weg einer Umlage auf die 1ndustrie jedoch als evtl . ge

eignet in Aussi cht genommen . 
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Das Equipment Board, bezuglich dessen Zusammensetzung der 
Bericht keine näheren Vorschläge mccht, soll ebenfalls von der 
Regierung erna:rmt werden. Seine Tätigkeit soll auf die Zei tdauer 
der Reorganisation und auf zwei bestimmte Aufgaben beschränkt 
sein, nämlich die Durchftihrung der Stillegungen und d ie Erhebung 
lilld Verwendung oer Reorgcmisations-Abgabe . (verglo S. 15) ein-
'schliesslich der Sicherung einer geordneten Zuteilung der erfor
derlichen Maschinen. Das Board soll seine Funktionen nach den 
Weisungen der Regierlillg ausiiben, die vor dAren Erlass dem Cotton 
Council Gelegenheit zur Stellungnahme geben soll. 

Im Zusammenhang mi t diesen beiden Vorschlägen widmet der Be
richt ein besonder8s Kapitel dem Aufbau und der Tätigkeit der in 
den einzelnen Zweigen der Bal~woll -Industrie und des Baumwoll
Handels bestehenden zentralen und lokalen Organisationen . Er 
,kommt dabei zu dem Ergebnis, dass diese im allgemeinen wertvolle 

Arbeit leisten, sich jedoch vielfach tiberschneiden, und dass sie 
einen verschieden hohen Prozentsatz der Gesamtheit der bestehen
den Unternehmen vertreten. Ein rationellerer Aufbau des Organisa 
tionswesens und möglichst vollständtge Vertretung aller Interes 
sen sei daher erforderlich . Zur Frage der Zwangsmitgliedschaft 
enthält sich der Bericht einer Stellungnahme . 

Wie bereits erwähnt, ist tiber die Vorschläge, welche die 
Zusammenlegung von Betrieben, d ie Sti1lt~ gungen, die Reorg3.nisa

tionsabgabe und das Equipment Board betreffen , innerhalb der 
Worki.ng Party keine Uebereins timmung erziel t worden. Beztiglich 

dieser Fragen sind die Mitglieder vielmehr in zwei gleichs tarke 
Teile auseinandergefallen , wobei der Vorsitzende, ein Unterneh

mer und die drei unabhängigen SachverständigEm auf der anderen 
Seite steh8n. Di~ge haben ihre abweichende Meinung in einern be 

sonderen Memorandum dargelegt . Darin werden die erwähnten Mass 
nahmen mit der Bogriindung abgelehnt , sie widersprächen den Grund·· 

voraussetzungen des Systems der Privatwirtschaft und der freien 
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Initiative des Unternehmers. l ) Sie ständen ausserdem auch im 

Widerspruch zur offiziellen Politik der Vollbeschäftigung. Wenn 

d ie Tage allgemciner Arbeitslosigkei t vorliber seien, miissten auch 

in Lancashire die auf den Erfahrungen der Vorkriegszeit beruhen

den restriktiven Tendenzen als "completely obsolete" aufgegeben 

werden~ und zwar umsomehr, als sie die Verwirklichung eines gros

sen Teils der sonstigen Vorschläge der ArbeitsgE.'meinschaft ver

eiteln wU:vden. Die vorgeschlagene erhöhte Koncentration stehe im 

Widerspruch zu den Erfahrungen der Praxis, die keine Anhaltspunk

te daflir biete, dass in der Spinnerei und Weberei grassere Be 

triebseinhei ten teehniseh oder korru:n.ereiell von Vorteil seien. 

Die an si ch' not wend ige Mod ernis i.erung auf dem Viege eines bestimm

ten, die ganze Industrie umfassenden Programms fUr Stillegungen 

und fUr die masehinellen NeuausrUstungen wtirde ledigIich den na

tllrliehen Ausleseproeess hindern~ d er durch den gegenwärtigen 

Arbeitermangel und die starken Lohnerhöhungen ohnehi~ beschleu

nigt werde und in vollem Gange sei. Ein salches Programm sei auch 

deshalb abzulehnen~ weil der gegenwärtige Zeitpunkt wegen der Un

gewissheit der Entwicklung auf dem ArbeitsIDdrkt wie beztiglich der 

Absatzmärkte fur seine Etablierung besonders ungiinstig sei: IIto 

carry out a "surgic.al operation" before i t is known what part, if 

any, of the patient should be aIDputated, seems to us a :r.ighly pre

cipi tat e m.ove". 2 ) 

l) 11There are certain broad groups of dec is ions which clearly must 
be left to the business man if the operating economic system is to 
have any claim whatsoever to be considered as one of free enter-

'prise; whether his faetory is large enough for efficient operatiovi> 
whether there would be any gain from amalgamation horizont ally or '\ 
vertically with other firms; whether he is lik€ly to reduct eosts 
by re-equipment; whether the present is the right time for re
equipment; and whether a particular commereial risk should be taken 
or not . If freedom in these respects caYl...TIot be restored and active 
eompetition re-established between the firms then the atmosphere 
will be inimieal to enterprise'3.nd indifference will ereep in. In 
asocialised industry there is one form of incentive; under free 
enterprise there is another! But there is little incentive to be 
found either in monopolistic capitaIism or in free enterprise fus
sily fettered by the stat.e. II 

2) Dieses Memorandum hat die Gewerkschaftsmitglieder der Arbeitsge
me.inschaft veranlasst, sich volle Handlungsfreiheit fur den Fall 
vorzubehalten, dass sich die Industrie ihm anschliessen sollte: 
'''Then 'vve foresee most serious trouble "and we reserve for ourselvcs 
complete liberty of action . We shall in fact in that event be 
forced to regard a policy of nationalisation as offering the only 
s oluti on. " 
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Die Errichtung ein8s Cotton Council und zwar in der vorge

schlagenen Form einer dreigliedrigen Organisation stimmen auch 

die Unterzeichner des Memorandums grundsät zlich zu, ernpff;hlen je

doch einen elastischeren Aufbau nach dem Vorbild des Cotton Board . 

Obwohl die Vorschläge der verschiedenen Working Parties tiber 

.Zusarnmensetzung und Funktionen der neuen Stelle stark von einan

der abwei9hen und ste in der Mehrzahl einen lEJdiglich beratenden 

Charakt er dies es Organs v~rsehen, wird von d er öffent lichen Mei ... 

nung der besondere fUr die Baumwollindustrie vorg,:::schlagene Typ 

meist als characteristisch fi.lr die Gesamtheit d8r Berichte be

trachtct. In diesem Sinne spricht man von einer !'Working-Party

Idee", a.ls deren eigentlicher Vater S~r Staffora Cripps gilt und 

deren Wesen die Formel wiedergibt: "Individual tmterprise plus 

the organi.s ing power of the state." Die RfJgierung hat die Absicht , 

dem Parlament schon in nächster Zeit, d.h . also ohne die noch aus-

!stehend0n 10 weiteren Berichtel) abzuwGrten, ein allgemeines Er

mächtigungsgesctz zur DU.rchfiihrung der einzelnen in den Working

Party-Reports gemachten Vorschläge vorzulegen. Dieser Plan ist 

in weiten Kreisen der Industrie auf -7iderstand gestossen, dessen 

Träger die Foderation of British Industries (F.B.I.) ist. Von 

sei ten der :Bl.B . I. sind die Workjng Parties bei verschiedenen Ge

legenheiten als ein Element d~r Unruhe und als Hemnis der indust

riellen Reorganisation bezeichnet worden in dem Sinne, dass sie 

ebenso wie allgemein gehaltenc AnKdndigungen weiterer Socialisie

rungs-Absichten cen Unternehmer in den Working- Party-Industrien 

veranIassen, soine Zukunftspläne zunächst zurtickzustellen, bis 

der Berjcht der betreffenden Working Party und dossen praktische 

Konsequenzen feststehen. In gleicher Ric11tung wirJd die in man

chen Kreisen b8stehende B e f tir chtung , die Working I'arties und die 

ktinftigen Councils bezw. Boards sollten oder könnten jedenfalls 

in weiterem Verlauf zu Socialisierungspläncn flir die betreffenden 

Industriezweigt.; fiihren. Namens d er F .B. I. und auf Grund der Bera-

l) Die se Bericht e betreffen folgende Indus trieg3weige: carpet s, 

linoleum, jewellery and silverware, heavy clothing, wool, cutlery~ 

handblown domestic glassware, jute, lace and china clay . 
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tungen eines von ihr eing8setzten besonderen Ausschusses hat 

Sir Clive Baillieu in einem Schreiben an den Präsidenten des 

Board of Trade vom 10.10.46 davor gewarnt, die bi'sherigen Be

richte zum Anlass zu nehmen, um nach einem einheitlichen Schema 

mit executiven Vollmachten CStatutory Supervisory Boards) zu er

richten. Die beste Methode flirruciglichst enge Zu.sammenarbeit der 

Ministerien mit der Industrie sei vielmehr der direkte Kontakt 

mit den FE!chverbänden. Da flir einen grossen Teil der Industrie 

leistungsfähige und repr1:Ls entati ve Verbände beständen, 'bedurfe 

es in diesel' Hinsicht lediglich ~ines Ausbaues des bisherigen 

Zusammenwirkens, nmnentlich dadurch, dass die Regierung diese 

Verbände als die alleinLge Vertretung der betr o Industriezweige 

offictell anerkenne und sie bei Vorberci.tune: und Durchfiihrung 

a~ler Massnarlmen betEdlige, di8 die betro Branehen in ihrer Hin

sieht leistungsfähige Organisation der Industrie auf der Basis 

,freiwilliger Mitgliedschaft gesichert • Die in zahlreichen In

dustrien bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit der Verbände 

mit d en verschi edenen Minist erien könn,3 ohne wei teres auf and e

re Branchen ausgedehnt werden. Darliber hinaus sei die Aufnahme 

direkten Kontakts auch zwischen den industriellen Verbänden und 

den Gewerkschnften fiir die entsprE:chenden Industriezweige, z.B. 

in Form regelmässiger Zus ammenkiinft e , erwtinscht. Die Federation 

erkennt and erersei ts an, dass in manchen Fä.llen die Methode di

rekter Fiihlung zwischen den Ministerien und der Industrie nicht 

ausre icht, z . 13. wegen verschiedenen Abgrenzungen d er beidersei

tigen Zuständigkeiten oder wegen der Struktur der Verbände . In 

diesen Fällen empf,"'hle sich die Jjildung eines Advisory oder Con

sultative Council , dessen Befugnisse von der Regierung zu bestim

men wären, jedoch auf dj.e Behanalung a llgemeiner, die betr o Bran

ehe berlJhrende Fragen beschränkt und die in keinem Falle exekuti 

ver Natur sein sollten . Auch sollte die Behandlung der IJohn- und 

Arbeit 3verhäl tniss e grundsät zlich ausgeschlosf~ en blei ben. Die Zu·· 

sammensetzung sollte sich nach den besonderen VE:)rhältnissen des 

Einzelfalls richten. Die Unt ern ernue r-Mi tgli,(::;d er wären von der Re 

gierung z.u ernennen und zwar unter AU3wahl aus einer von dem be

treffenden Industrieverband vorgE;legten Liste . TIte Vertretung 

der Gewerkschaft en sei zu begrussen , j edoch sei die Uebernabme des 
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Principes einer zahlenmässig gleich starken Vertretung von Un

ternehmern und .Arbeitnehmern in solchen Boards im Sinne eines 

unveränderlichen Princips nicht empfehlenswert. Die Ernennung 

aussenstehender Mitglieder zu unabhängigen Sachverständigen wer

de in der Regel mehr Nachteile als V'orteile mit sich bringen un.d 

sollte deshalb auf bestimmte Ausna~efälle beschränkt bleiben. 

"In a very small number of cases" könne schliesslich auch ein Be

durfnis nåch Stellen mit vollziehenden Funktionen bestehen, be

zuglieh deren Zusammensetzung das fur die Advisory.Boards Gesag

te ebenfalls gelte. Solehe "Statutory Supervisory Boards" 23011-

ten jedoch niemals gegen den Wj_llen der betreffenden Industrie 

errichtet werden; ihre Executiv-Funkt ionen soll ten auf das 'unbe

dingt erforderliche Mindestmass beschränkt bleiben und den be

sonderen Verhältnisse des betreffenden Industriezweigs angepasst 

sein . Aus diesen Erwägungen lehnt die Federation den Gedanken 

,'eines allgeme inen Ermächt'igungsgesetzes ab und empfiehlt statt 

dessen die Vorlage eines besonderen Gesetzes fur jeden einzelnen 

Fall, in dem die Regierung die Einsetzung eines Statutory Board 

fur zweckmässig hält. 

Die Gewerkschaften nehmen die entgegengesetzte Haltung ein 

und haben in einer Entschliessung des Vorstands des Gewerksehafts~' 

Kongresses vom 27.11.46 "whole-hearted support lt der Regierungs-· 

pläne zum Ausdruek gebracht. Bei dieser Sachlage ist damit zu 

rechnen. dass die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet die eng

lische Öffentlichkeit in nächster Zeit lebhaft beschäftigen wird. 

Angesiehts der ROlle, die die industriellen Verbände wie die Ge

werkschaften im Rahmen der industriellen Reorganisationspläne 

spielen, wird der Ausgang dieser Auseinandersetzungen von erheb

licher Bedeutung sein. Sie berUhren ausserdem die entscheidende 

Frage, ob fUr den Bereich der nieht socialisierten oder zu socia

lisierenden Wirtschaft der privaten Ini tiative der nötige Spiel

raum verbleibt, und sie mlissen daher im Zusammenhang mit der all

gemeinen Wirtschaftspoli tik betrachtet werden. Das letztere gilt 

aueh fur die einzelnen sachlichen Vorschläge der Working Parties, 

deren Ziel zwar die Reorganisation auf lange Sicht ist, deren Er·· 

folg aber wesentlich von Tempo 'und allgemeinem Verlauf der im 

Gange befindlichen Umst ellung auf di'e Friedenswirtschaft abhängen 

wird . 

stockholm, lO.12.1946~ 
G, Riedberg 


